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Sabıne Demel

eiliger eIs un Wiıderstand In) der Kırche
MUur eINe lon
arısma und gewelntes Amt n ekklesiologisch-rechtlicher IC

v An der orm der Kirchenregierung scheiden siıch gegenwärtig die Geilster.
DIie eine Gruppe begrüfst mıt en Mitteln eın zentralistisch-absolutisti-
sches odell und ördert die Annäherung der Onkretiten Kirche dieses
eal,; die andere bekämpft als die Zwangsjacke, die der Freiheit der Kın-
der Grottes nıcht umgehäng werden darf. Dieser Streıit ıst Zeichen einer
gefährlichen, narzisshaften Selbstverkrampfung der Kirche Der Ort und
das Grundgesetz für die christliche Glaubensgemeinschaft steht In Kor
3,17 „ Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit.“ Dadurch wird S1e frei
vVvVo  A den begreiflichen TITräumen und Sehnsuüchten ach der theokratischen
schlossenheit eines Systems, se1 dieses monarchischer der volksdemo-
kratischer Art Die praktischen Konsequenzen AUS der Teilhabe er Jau-
benden Priester-, Lehr- und Hırtenamt verlangen eine Integration In
kollegiale Strukturen und eiıne kirchenrechtliche Differenzierung und Auf-
fächerung des och sazerdotalen Amtes bzw. des rdo);, die weıithin och
aussteht. (Redaktion)

eiliger (Gelst und geweihtes Amt ein der (GJelst des errn wirkt, Ca ist Freiheit“
(‚egensatzpaar oder eine ZUSAMMECNSEC- (2 Kor 3,17)
hörende Einheit? Nicht wenige vertretien Natürlich gibt CS ebenfalls nicht wenl-
hier die Auffassung: eiliger (GJelst steht SC, die dieser Argumentation widerspre-
für Freiheit und Dynamik, Amt dagegen chen. Fur S1€ sind (GJelst und Amt gerade
für Vorschriften und Zwang. Und deshalb kein (‚egensatz, sondern ehören —-

plädieren auch viele dafür, dass die ka- I  5 S1e welsen darauf hin, dass Amt und
tholische Kirche ndlich wileder VO  u einer Institutione gerade nicht das Gegenteil
Amtskirche einer Geistkirche werden VO  b Freiheit sind, sondern erst der rmÖg-
I11USS, die Uurc die Freiheit und den Mut lichungsgrund VO  b echter Freiheit, wirk-
ZU. Widerstand epragt 1ıst. Es gehe nicht lichem Wehen des (Jelstes und wahrhaft

dass das Wirken des (Gjelstes die Zu- christlichem Widerstand. Denn WIE könnte
stimmung des geweihten Amtes gebunden nach welchen Kriıterien VO  b WE  S die
wiIird. Das widerspricht SahzZ klar der Bot- wichtige Unterscheidung getroffen werden
schaft des euen Jlestamentes, das eindeu- zwischen dem Wehen des (ottesgelstes und
t1g einer absoluten Freiheit des (Jelstes das dem des Zeitgeistes oder des menschlichen
Wort redet. Man en 1Ur Aussagen Eigensinnesf Zwischen notwendigem W1-
w1ie „Der Herr aber ist der Gelst, und derstand und zweckfremder Revolution?
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◆ An der Form der Kirchenregierung scheiden sich gegenwärtig die Geister. 

Die eine Gruppe begrüßt mit allen Mitteln ein zentralistisch-absolutisti-

sches Modell und fördert die Annäherung der konkreten Kirche an dieses 

Ideal, die andere bekämpft  es als die Zwangsjacke, die der Freiheit der Kin-

der Gottes nicht umgehängt werden darf. Dieser Streit ist Zeichen einer 

gefährlichen, narzisshaft en Selbstverkrampfung der Kirche. Der Ort und 

das Grundgesetz für die christliche Glaubensgemeinschaft  steht in 2 Kor 

3,17: „Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit.“ Dadurch wird sie frei 

von den begreifl ichen Träumen und Sehnsüchten nach der theokratischen 

Geschlossenheit eines Systems, sei dieses monarchischer oder volksdemo-

kratischer Art. Die praktischen Konsequenzen aus der Teilhabe aller Glau-

benden am Priester-, Lehr- und Hirtenamt verlangen eine Integration in 

kollegiale Strukturen und eine kirchenrechtliche Diff erenzierung und Auf-

fächerung des noch sazerdotalen Amtes (bzw. des Ordo), die weithin noch 

aussteht. (Redaktion)

Heiliger Geist und geweihtes Amt – ein 

Gegensatzpaar oder eine zusammenge-

hörende Einheit? Nicht wenige vertreten 

hier die Auffassung: Heiliger Geist steht 

für Freiheit und Dynamik, Amt dagegen 

für Vorschriften und Zwang. Und deshalb 

plädieren auch viele dafür, dass die ka-

tholische Kirche endlich wieder von einer 

Amtskirche zu einer Geistkirche werden 

muss, die durch die Freiheit und den Mut 

zum Widerstand geprägt ist. Es gehe nicht 

an, dass das Wirken des Geistes an die Zu-

stimmung des geweihten Amtes gebunden 

wird. Das widerspricht ganz klar der Bot-

schaft des Neuen Testamentes, das eindeu-

tig einer absoluten Freiheit des Geistes das 

Wort redet. Man denke nur an Aussagen 

wie: „Der Herr aber ist der Geist, und wo 

der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit“ 

(2 Kor 3,17).

Natürlich gibt es ebenfalls nicht weni-

ge, die dieser Argumentation widerspre-

chen. Für sie sind Geist und Amt gerade 

kein Gegensatz, sondern gehören zusam-

men. Sie weisen darauf hin, dass Amt und 

Institutionen gerade nicht das Gegenteil 

von Freiheit sind, sondern erst der Ermög-

lichungsgrund von echter Freiheit, wirk-

lichem Wehen des Geistes und wahrhaft 

christlichem Widerstand. Denn wie könnte 

sonst nach welchen Kriterien von wem die 

wichtige Unterscheidung getroffen werden 

zwischen dem Wehen des Gottesgeistes und 

dem des Zeitgeistes oder des menschlichen 

Eigensinnes? Zwischen notwendigem Wi-

derstand und zweckfremder Revolution? 
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/Zwar Se1 der Hinwels völlig richtig, dass Nen elenkt werden darf und SOßar 11155

die Vertreter des geweihten Amtes auch Schliefßßlic ist das die Grundaufgabe und
keinen anderen (GJelst emplangen als die -pflicht des 1enNnstes der Einheit, den die
anderen Gläubigen und dass auch der geweihten Amltsträger auszuüben en
besondere Beistand des eiligen (Gjelstes auf die evangeliumsgemäfße Ausrichtung
nicht die inhaltlıche Argumentation auf der geistgewirkten Freiheit der Glieder In
der Grundlage der Erkenntnisquellen, die der Kirche achten. Jede Kirchenkonzep-
en Gläubigen zugänglich sind (Schri t1on, die sich auf das Wirken des Gelstes
und Tradition), kann. Aber (,ottes beruft, kann und darf demzufolge
(über)lebensfähig se1nN, brauche jede nicht wirklich amtsfeindlich se1nN, ohl
komplexe Gemeinschaft, also auch die aber jede Form der Amtszentrierung oder
Kirche, ein Amt, das „die handlungsfähige g -fixierung ablehnen.
Identität und Einheit“ dieser Gemeinschaft Eigentlich kann nicht umhbhin, der
gewährleistet.' 1e8se Aufgabe, die hand- lJetztgenannten Os1ılion grundsätzlich
Jungsfähige Identität und Einheit der (Je- zustimmen. S1e entspricht der Lehre der
meinschaft erhalten, könne jedoch 1Ur katholischen Kirche, WIE S1€ sich AaUuSs deren
gelingen, Wenn diesem Amt eine geWwIlSSse rsprung ableiten lässt und wI1Ie S1€ zuletzt
Unabhängigkeit zukommt keine absolu- auf dem LL Vatikanischen Konzil arge-

stellt DZw. entfaltet worden 1st. och wI1IeUnabhängigkeit, ohl aber eine relative
Unabhängigkeit VO  u den unterschiedlichs- oft treten auch hier TODIeme auf, WEnnn

ten Meinungen der einzelnen Glieder die- der grundsätzliche 1C. auch die konkrete
SCI Gemeinschaft, dass CS In einem be- Wirklichkeit mıt ıIn Augenschein nımmt.
SUumMMtIeN Ausma{fß Entscheidungen reftfen Da entsteht bisweilen der Eindruck, als OD
kann, ohne abwarten mussen, „DIS alle dem geweihten Amt nicht 1Ur Aufsichts-
ausdrücklich einverstanden sind (was 11OTI- und Integrationsfunktion, sondern das
malerweise OWI1eSO Nn1ie zutri{ft) e pezie Monopol für das Wehen des (Gjelstes
In der (katholischen) Kirche gelte el als käme. DIe Vertreter des geweihten Amtes
Ma{iß und (Gsrenze der relativen Unabhängig- scheinen nicht 1Ur die Oompetenz ha-
keit des geweihten Amtes das urkirchliche ben, dieel und den geordneten (Je-
Prinzıp der Einmütigkeit Dbzw. die Überein- brauch geistgewirkten andelns prüfen

und beurteilen, sondern auch das Recht,stimmung der Gläubigen (CONSeENSUS fide-
lium). Deshalb Se1 festzuhalten: Biblische gleichsam die au des Gelstes In einen
Hinwelse wI1Ie das ellebte johanneische äfig einzusperren” und dadurch den
Wort, dass der (GJelst (,ottes weht, (GJelst auszulöschen und damıt auch Jeg-
11 (Joh 3)8)) sind verstehen, dass das lichen christlichen Widerstand 1mM e1m
Wirken des Gelstes Urc. die UISsSIC. der ersticken. rüg dieser Schein oder ist
geweihten Amltsträger In die richtigen Bah- Realität? Und WIE kann dem einen wI1Ie

Kehl, DIie Kirche. E1iıne Kkatholische Ekklesiologie, Würzburg 396; vgl Koch, Kirche
1m Dialog: zwischen Realität Uun: V1islon, (iraz 1995,
Kehl, e Kirche, 306
Vgl eb: 396f.
Vgl Beinert, A mt TIradition Gehorsam. Spannungsfelder kirchlichen Lebens. Horen, WA1S

der €1S den Gemeinden Sagt, Regensburg 1998,
Vgl Kasper, e Kirche als Sakrament des Gelstes, 1: Ders.IG. Sauter, Kirche (Irt des (3€e1S-
LES, Freiburg Br. 1976, 14-55,
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1 M. Kehl, Die Kirche. Eine katholische Ekklesiologie, Würzburg 42001, 396; vgl. K. Koch, Kirche 
im Dialog: zwischen Realität und Vision, Graz 1995, 16.

2 Kehl, Die Kirche, 396.
3 Vgl. ebd., 396f.
4 Vgl. W. Beinert, Amt – Tradition – Gehorsam. Spannungsfelder kirchlichen Lebens. Hören, was 

der Geist den Gemeinden sagt, Regensburg 1998, 48.
5 Vgl. W. Kasper, Die Kirche als Sakrament des Geistes, in: Ders./G. Sauter, Kirche – Ort des Geis-

tes, Freiburg i. Br. 1976, 14–55, 50.
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Zwar sei der Hinweis völlig richtig, dass 

die Vertreter des geweihten Amtes auch 

keinen anderen Geist empfangen als die 

anderen Gläubigen und dass auch der 

besondere Beistand des Heiligen Geistes 

nicht die inhaltliche Argumentation auf 

der Grundlage der Erkenntnisquellen, die 

allen Gläubigen zugänglich sind (Schrift 

und Tradition), ersetzen kann. Aber um 

(über)lebensfähig zu sein, brauche jede 

komplexe Gemeinschaft, also auch die 

Kirche, ein Amt, das „die handlungsfähige 

Identität und Einheit“ dieser Gemeinschaft 

gewährleistet.1 Diese Aufgabe, die hand-

lungsfähige Identität und Einheit der Ge-

meinschaft zu erhalten, könne jedoch nur 

gelingen, wenn diesem Amt eine gewisse 

Unabhängigkeit zukommt – keine absolu-

te Unabhängigkeit, wohl aber eine relative 

Unabhängigkeit von den unterschiedlichs-

ten Meinungen der einzelnen Glieder die-

ser Gemeinschaft, so dass es in einem be-

stimmten Ausmaß Entscheidungen treffen 

kann, ohne abwarten zu müssen, „bis alle 

ausdrücklich einverstanden sind (was nor-

malerweise sowieso nie zutrifft)“2. Speziell 

in der (katholischen) Kirche gelte dabei als 

Maß und Grenze der relativen Unabhängig-

keit des geweihten Amtes das urkirchliche 

Prinzip der Einmütigkeit bzw. die Überein-

stimmung der Gläubigen (consensus fide-

lium).3 Deshalb sei festzuhalten: Biblische 

Hinweise wie das beliebte johanneische 

Wort, dass der Geist Gottes weht, wo er 

will (Joh 3,8), sind so zu verstehen, dass das 

Wirken des Geistes durch die Aufsicht der 

geweihten Amtsträger in die richtigen Bah-

nen gelenkt werden darf und sogar muss. 

Schließlich ist das die Grundaufgabe und 

-pflicht des Dienstes an der Einheit, den die 

geweihten Amtsträger auszuüben haben: 

auf die evangeliumsgemäße Ausrichtung 

der geistgewirkten Freiheit der Glieder in 

der Kirche zu achten. Jede Kirchenkonzep-

tion, die sich auf das Wirken des Geistes 

Gottes beruft, kann und darf demzufolge 

nicht wirklich amtsfeindlich sein, wohl 

aber jede Form der Amtszentrierung oder 

gar -fixierung ablehnen.4

Eigentlich kann man nicht umhin, der 

letztgenannten Position grundsätzlich zu-

zustimmen. Sie entspricht der Lehre der 

katholischen Kirche, wie sie sich aus deren 

Ursprung ableiten lässt und wie sie zuletzt 

auf dem II. Vatikanischen Konzil darge-

stellt bzw. entfaltet worden ist. Doch wie 

so oft treten auch hier Probleme auf, wenn 

der grundsätzliche Blick auch die konkrete 

Wirklichkeit mit in Augenschein nimmt. 

Da entsteht bisweilen der Eindruck, als ob 

dem geweihten Amt nicht nur Aufsichts- 

und Integrationsfunktion, sondern das 

Monopol für das Wehen des Geistes zu-

käme. Die Vertreter des geweihten Amtes 

scheinen nicht nur die Kompetenz zu ha-

ben, die Echtheit und den geordneten Ge-

brauch geistgewirkten Handelns zu prüfen 

und zu beurteilen, sondern auch das Recht, 

gleichsam die Taube des Geistes in einen 

Käfig einzusperren5 und dadurch den 

Geist auszulöschen und damit auch jeg-

lichen christlichen Widerstand im Keim 

zu ersticken. Trügt dieser Schein oder ist 

er Realität? Und wie kann dem einen wie 
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dem anderen abgeholfen werden?® Um geistliche Freiheit deren schöpferisch-
hierauf adäquat können, ist geschichtlicher Vergegenwärtigung. * DIe

Kirche hat dadurch e1lDben! eine christo-eine Spurensuche ach dem Wirken des
Hl (Jelstes ıIn der Kirche angezelgt. logische und eine pneumatologische |DJE

MEeNSION. DIe christologische Dimension
wird In besonderer (nicht: In ausschliefß-

Ekklesiologischer u  S_ icher) e1se Urc. das geweihte Amt In
Dun Der Heilige eIs als der Kirche repräsentiert, die O-
Mıtbegründer der Kırche logische Dimension In besonderer (nicht:

ausschließlicher) elise Uurc die 1e17a4
Der Gründungsakt der katholischen KIr- und 1e. der Geistbegabungen, der s 10228
che ist das Fre1gN1s der Auferstehung Jesu Charismen In der Kirche Beide DimensI1ı-
Christi, VO  b dem In en Evangelien die ONM ehören und bilden eine
Rede 1st. Allerdings hatte IHNan auch schon Einheit.?
immer „ dUuS der Pfingsterzählung der ADpOS-
telgeschichte den chluss SCZUHCH, dass erst
mıt der Herabkunft des (Jelstes Kirche voll Ekklesiologischer USdrucCc
und SahzZ exIistent geworden ist und dass auf dem Vaticanum:
diese er elementar, WIE S1€ Kirche emenmnsames Priestertum un

Hdes LOgOS, auch Kirche des Pneumas 1sT. Glaubenssinn der Gläubigen
Anders ausgedrückt: „Der Heilige (GJelst
kommt also nicht erst er, eine In E1n Hauptanliegen des LL Vatikanischen
ihren Strukturen schon gänzlic bestimm - Konzils (1962-1965) War CS, Selbstver-

Institution beseelen, sondern CI ist ständnis und esen der katholischen KIır-
c7 che NEeU bestimmen. Zu diesem Zweckwirklich ‚Mitbegründer.

Deshalb kann auch gesagtl werden: DIe ist ‚katholische Kirche“ nicht mehr 1Ur

Kirche hat einen doppelten rsprung: (JIs- mıt einem (abstrakten) Begriff, sondern
tern und Pfingsten. DIe Kirche ründet In mıt vieler Bildbegriffe umschrieben
den Oster-Erscheinungen des Auferstande- worden WwIe z.B „Communio’”, „Bau Tem-
Hen VOLF seInem vorösterlich gesammelten pel) 1mM eiligen Geist“ und „Volk Gottes”:
Jüngerkreis und zugleic In den Pfingst-
Erfahrungen der Urgemeinde, den (J0T- Katholische Kirche als Commun10
tesgelst emplangen, der einer und Bau (Tempe. 1mM eiligen (Gelst
Sammlungsbewegung (,ottes beruft. „DIe versteht i1e) Kirche „als Sakrament
Kirche ist also VO  b ihrem rsprung her der dreifaltigen COMMUN1LO (,ottes (LG
beides tiftung Jesu Christi und deren 4) 2 als solche vergegenwärtigt S1€
Verwirklichung 1mM Gelst S1e ist nstıtu- In ihrem Handeln nNnac. innen und

ßen) die einende Kraft des Hl Geilistes,tion und re1gnN1S. S1e besagt Bindung
den konkreten rsprung und zugleic. der auf dialogische e1se aler und

Beinert, A mt s Anm 4) 311
YVes Congar, Der heilige elst, Freiburg Br. 1982, 1621
Kasper, DIie Kirche als Sakrament s Anm. 5)SIN ©O CN Vgl Wiedenhofer, IDER Kkatholische Kirchenverständnis. Eın Lehrbuch der Ekklesiologie, (iraz
1992, 217-219; Bertolino, Sensus fidei, C'harismen un: Recht 1m 'olk Gottes, 1n {KKR 1653
1994 28—-73, un: 551

143

6 Beinert, Amt (s. Anm. 4), 31f.
7 Yves Congar, Der heilige Geist, Freiburg i. Br. 1982, 162f.
8 Kasper, Die Kirche als Sakrament (s. Anm. 5), 40.
9 Vgl. S. Wiedenhofer, Das katholische Kirchenverständnis. Ein Lehrbuch der Ekklesiologie, Graz 

1992, 217–219; R. Bertolino, Sensus fi dei, Charismen und Recht im Volk Gottes, in: Afk KR 163 
(1994), 28–73, 52 und 55f.
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dem anderen abgeholfen werden? Um 

hierauf adäquat antworten zu können, ist 

eine Spurensuche nach dem Wirken des 

Hl. Geistes in der Kirche angezeigt.

1. Ekklesiologischer Ausgangs-
punkt: Der Heilige Geist als 
Mitbegründer der Kirche

Der Gründungsakt der katholischen Kir-

che ist das Ereignis der Auferstehung Jesu 

Christi, von dem in allen Evangelien die 

Rede ist. Allerdings hatte man auch schon 

immer „aus der Pfingsterzählung der Apos-

telgeschichte den Schluss gezogen, dass erst 

mit der Herabkunft des Geistes Kirche voll 

und ganz existent geworden ist und dass 

diese daher elementar, so wie sie Kirche 

des Logos, auch Kirche des Pneumas ist.“6 

Anders ausgedrückt: „Der Heilige Geist 

kommt also nicht erst daher, um eine in 

ihren Strukturen schon gänzlich bestimm-

te Institution zu beseelen, sondern er ist 

wirklich ,Mitbegründer‘.“ 7

Deshalb kann auch gesagt werden: Die 

Kirche hat einen doppelten Ursprung: Os-

tern und Pfingsten. Die Kirche gründet in 

den Oster-Erscheinungen des Auferstande-

nen vor seinem vorösterlich gesammelten 

Jüngerkreis und zugleich in den Pfingst-

Erfahrungen der Urgemeinde, den Got-

tesgeist zu empfangen, der zu einer neuen 

Sammlungsbewegung Gottes beruft. „Die 

Kirche ist also von ihrem Ursprung her 

beides: Stiftung Jesu Christi und deren 

Verwirklichung im Geist. Sie ist Institu-

tion und Ereignis. Sie besagt Bindung an 

den konkreten Ursprung und zugleich 

geistliche Freiheit zu deren schöpferisch-

geschichtlicher Vergegenwärtigung.“ 8 Die 

Kirche hat dadurch bleibend eine christo-

logische und eine pneumatologische Di-

mension. Die christologische Dimension 

wird in besonderer (nicht: in ausschließ-

licher) Weise durch das geweihte Amt in 

der Kirche repräsentiert, die pneumato-

logische Dimension in besonderer (nicht: 

ausschließlicher) Weise durch die Vielzahl 

und Vielfalt der Geistbegabungen, der sog. 

Charismen in der Kirche. Beide Dimensi-

onen gehören zusammen und bilden eine 

Einheit.9

2. Ekklesiologischer Ausdruck 
auf dem II. Vaticanum: 
Gemeinsames Priestertum und 
Glaubenssinn der Gläubigen

Ein Hauptanliegen des II. Vatikanischen 

Konzils (1962–1965) war es, Selbstver-

ständnis und Wesen der katholischen Kir-

che neu zu bestimmen. Zu diesem Zweck 

ist „katholische Kirche“ nicht mehr nur 

mit einem (abstrakten) Begriff, sondern 

mit Hilfe vieler Bildbegriffe umschrieben 

worden wie z.B. „Communio“, „Bau (Tem-

pel) im Heiligen Geist“ und „Volk Gottes“:

• Katholische Kirche als Communio 

und Bau (Tempel) im Heiligen Geist 

versteht (die) Kirche „als Sakrament 

der dreifaltigen communio Gottes (LG 

4; UR 2); als solche vergegenwärtigt sie 

in ihrem Handeln (nach innen und au-

ßen) die einende Kraft des Hl. Geistes, 

der auf dialogische Weise Vater und 
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Sohn miteinander vereıint, dass Ausdruck gebracht, dass das (Jegmeinsame
S1e zugleic voneinander differenziert. er Glieder des Gottesvolkes, nämlich die
Ekklesiologisch gelten er Einheit Sendung 1mM eiligen Gelst, grundlegender
und Vielheit, Integration und e- ist als das Unterscheidende, z7.B. zwischen
renzlerung, Amt und Charisma auf al- mtlich und nichtamtlich, zwischen SC
len Ebenen kirchlicher Selbstvollzüge weiht und nicht geweiht, zwischen Kleri-
als gleich ursprüngliche (d.h vonenın- kern und alen. ınen zentralen Nieder-
ander unableitbare und omplemen- schlag dieser Sichtweise VO  u der

10tare Prinziplen der COMMUNILO. grundlegend gleichen geistgewirkten Sen-
Katholische Kirche als olk (,ottes dung er Glieder des Gottesvolkes tellen
bringt ZU. usdruckK, dass die Kirche die beiden Lehren des Konzils ber das SC

mMelıInNsame und besondere Priestertum undVolk (‚ottes insofern ist, als S1€ die Ver-
sammlung all derer ist, die Christus ber den Glaubenssinn er Gläubigen In
lauben, und dass S1€ (Jottes olk IN - der dogmatischen onstıtution ber die
sofern ist, als diese Versammlung sich Kirche ‚Lumen gentium’ (LG) dar Was
nicht einer menschlichen Inıtlative besagen diese beiden Lehren?
verdankt, sondern (,ottes Erwählung.
Denn weil (J,ott die Menschen nicht In den Ausführungen ber das gemeln-
vereinzelt ZU. eil ührt, ruft CI S1€ Salmllle und das besondere Priestertum
als Gemeinschaft und SCI1- (LG 10) legt das Konzil dar, dass nicht

einzelne Glieder des Volkes (Jottesdet S1e zugleic. als Werkzeug des gOLL-
lichen Heils ıIn alle Welt (LG Nicht Priestertum In der Kirche berufen
1Ur einzelne Gilieder des Volkes (JO0T- sind, sondern alle Glieder. Denn kraft
tes, sondern das olk (‚ottes ist der Taufe werden alle Gläubigen WwIe

dieser Sendung berufen das Konzil sagt ‚einem eiligen
Priestertum geweiht” (LG 10,1) und sind

1ese Bildbegriffe ZUFK Umschreibung des- dadurch befähigt WIe auch beauftragt, Cie
SCI1, wI1Ie sich die katholische Kirche VOCI- göttliche Heilsbotschaft en Menschen
steht, en dazu eführt, sich nicht mehr kundzutun. (‚g meinsames Priestertum
wI1Ie das gesamte Mittelalter und die Neuzeıt heifßt SO, dass jedes einzelne 1€ des
INAdUrc. 1Ur auf das MmMüUÜLche und damıt Volkes (,ottes ın, mıt und UrC| die Tau-
auf die erıker als die geweihten Amltsträ- fe berufen 1st, der Sendung der Kirche
gCcCI In der Kirche konzentrieren, Ja mitzuwirken. Das ist Cie zentrale
fixieren, sondern sich auch wileder stärker Aussage des IL Vatikanischen Konzils.
dem Wirken des eiligen (Gjelstes In der ihrer Grundlage wird dann das
Kirche insgesamt und damıt derO- zwelıte Element der Lehre VO 5  T1€S-
logisch-charismatischen Struktur öffnen tertum  C6 des Volkes (Jottes WIe
und dadurch auch die „übrigen‘ Gilieder als folgt entwickelt: Wle alle Gläubigen kraft
mıt dem eiligen (GJelst Beschenkte wleder Taufe gemeiInsamem Priestertum
bewusster wahrzunehmen. gehören, sind eINIgE darüber hinaus

Durch diesen Perspektivenwechsel auf kraft der Weihe ZU)  S hesonderen TIES-
dem IL Vatikanischen Konzil wurde chliefß- Terfum estellt, das auch als das amtliche
ich SOSar erkannt und er fortan ZU. oder hierarchische Priestertum hezeichnet

Kehl, C'harisma. 111 Systematisch-theologisch, 1: LIhK® 1994
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10 M. Kehl, Charisma. III. Systematisch-theologisch, in: LTh K3 2 (1994), 1015f.
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Sohn so miteinander vereint, dass er 

sie zugleich voneinander differenziert. 

Ekklesiologisch gelten daher Einheit 

und Vielheit, Integration und Diffe-

renzierung, Amt und Charisma auf al-

len Ebenen kirchlicher Selbstvollzüge 

als gleich ursprüngliche (d.h. vonein-

ander unableitbare) und komplemen-

täre Prinzipien der communio.“ 10

• Katholische Kirche als Volk Gottes 

bringt zum Ausdruck, dass die Kirche 

Volk Gottes insofern ist, als sie die Ver-

sammlung all derer ist, die an Christus 

glauben, und dass sie Gottes Volk in-

sofern ist, als diese Versammlung sich 

nicht einer menschlichen Initiative 

verdankt, sondern Gottes Erwählung. 

Denn weil Gott die Menschen nicht 

vereinzelt zum Heil führt, ruft er sie 

als Gemeinschaft zusammen und sen-

det sie zugleich als Werkzeug des gött-

lichen Heils in alle Welt (LG 9). Nicht 

nur einzelne Glieder des Volkes Got-

tes, sondern das ganze Volk Gottes ist 

zu dieser Sendung berufen.

Diese Bildbegriffe zur Umschreibung des-

sen, wie sich die katholische Kirche ver-

steht, haben dazu geführt, sich nicht mehr 

wie das gesamte Mittelalter und die Neuzeit 

hindurch nur auf das Amtliche und damit 

auf die Kleriker als die geweihten Amtsträ-

ger in der Kirche zu konzentrieren, ja zu 

fixieren, sondern sich auch wieder stärker 

dem Wirken des Heiligen Geistes in der 

Kirche insgesamt und damit der pneumato-

logisch-charismatischen Struktur zu öffnen 

und dadurch auch die „übrigen“ Glieder als 

mit dem Heiligen Geist Beschenkte wieder 

bewusster wahrzunehmen.

Durch diesen Perspektivenwechsel auf 

dem II. Vatikanischen Konzil wurde schließ-

lich sogar erkannt und daher fortan zum 

Ausdruck gebracht, dass das Gemeinsame 

aller Glieder des Gottesvolkes, nämlich die 

Sendung im Heiligen Geist, grundlegender 

ist als das Unterscheidende, z.B. zwischen 

amtlich und nichtamtlich, zwischen ge-

weiht und nicht geweiht, zwischen Kleri-

kern und Laien. Einen zentralen Nieder-

schlag dieser neuen Sichtweise von der 

grundlegend gleichen geistgewirkten Sen-

dung aller Glieder des Gottesvolkes stellen 

die beiden Lehren des Konzils über das ge-

meinsame und besondere Priestertum und 

über den Glaubenssinn aller Gläubigen in 

der dogmatischen Konstitution über die 

Kirche „Lumen gentium“ (LG) dar: Was 

besagen diese beiden Lehren?

• In den Ausführungen über das gemein-

same und das besondere Priestertum 

(LG 10) legt das Konzil dar, dass nicht 

nur einzelne Glieder des Volkes Gottes 

zum Priestertum in der Kirche berufen 

sind, sondern alle Glieder. Denn kraft 

der Taufe werden alle Gläubigen – wie 

das Konzil sagt – zu „einem heiligen 

Priestertum geweiht“ (LG 10,1) und sind 

dadurch befähigt wie auch beauftragt, die 

göttliche Heilsbotschaft allen Menschen 

kundzutun. Gemeinsames Priestertum 

heißt also, dass jedes einzelne Glied des 

Volkes Gottes in, mit und durch die Tau-

fe berufen ist, an der Sendung der Kirche 

mitzuwirken. Das ist die erste zentrale 

Aussage des II. Vatikanischen Konzils. 

Auf ihrer Grundlage wird dann das 

zweite Element der Lehre vom „Pries-

tertum“ des ganzen Volkes Gottes wie 

folgt entwickelt: Wie alle Gläubigen kraft 

Taufe zum gemeinsamem Priestertum 

gehören, so sind einige darüber hinaus 

kraft der Weihe zum besonderen Pries-

tertum bestellt, das auch als das amtliche 

oder hierarchische Priestertum bezeichnet 
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WINN N1esSESs besondere Priestertum hat delium (LG 12), besagt, dass nicht 1Ur

das besondere Dbzw. amtliche TIiester-Cie Aufgabe, dem gemeinsamen T1eS-
aller Gläubigen Christus, das tum die (Gabe der Wahrheitsfindung

priesterliche aup des Volkes (Jottes besitzt, sondern auch jeder und jede
und damıit den eigentlichen rliester, einzelne äubige. Denn das Konzil
repräsentlieren und vergegenwärtl- sagt klar „DIeE Gesamtheit der GIÄäu-
SCH. Dadurch soll allen Gläubigen 1M- igen, welche die Salbung Von dem
Her wlieder NEeU 1INs Bewusstsein und eiligen (Geist aben, kann 11M Glauben
Erinnerung ehoben werden, dass Cie nicht irren“ (LG 12) er und jede
Kirche nicht einfach ein TO der einzelne äubige ist also geistbegabt;
Menschen oder der Natur ist, sondern oder umgekehrt ausgedrückt: Nle-
eine Gemeinschaft eigenen Wesens,; AaUSs mand ist unbegabt!” Allerdings
eigenem Grund, eigenem Zweck. Und das Gottesvolk dazu auch der Leitung
esen, Grund und Zweck der Kirche des geweihten AÄmtes, wI1Ie das Konzil
ist eINZIS und allein CSUS Christus mıt 1mM unmittelbaren Kontext herausstellt:
seInem göttlichen Sendungsauftrag.” ‚Durch jenen Glaubenssinn nämlich,
Aufgabe und Funktion des amtlichen der Vo  S (Geist der ahnrhei geweckt
Priestertums machen SOM deutlich: und ernährt wird, hält das Gottesvolk
Das tliche Priestertum ist für das SC der Leitung des eiligen Lehr-
mMeInsame Priestertum er Gläubigen In dessen Treuer Gefolgschaft C$

Cla und nicht umgekehrt; Ja kann nicht mehr das Wort Von Menschen,
SOSal (Gäbe CN das gemelInsame sondern WITKIIC: das Wort (GJottes em
Priestertum nicht, gäbe CN auch das amt- Ngl (vel. ess 2,13), den einmal den
1C. Priestertum nicht! Als Augustinus eiligen übergebenen Glauben (vgl. Jud
einst Bischof este wurde, klei- 3) unverlierbar fest. Durch ihn dringt CS

dete CI Cdiese Tatsache In Cie treffenden mMit rechtem Urteil Immer tiefer In den
Orte: „Mıt euch bin ich Christ, für Glauben 21in und wendet ihn 11M Leben
euch bin ich Bischof “ Ahnlich hat CN voller an (LG 12)
Joseph Katzınger unmittelbar ach dem Es wird also betont, dass der CGlau-
IL Vatikanischen Konzil formuliert: „Fuür benssinn des SaNZCH Gottesvolkes auf
sich esehen und uf sich allein hin SCSC- die Lelitung des eiligen Lehramtes,
hen ist jeder Christ Christ und kann also auf das geweihte Amt VOLF em
S nichts Höheres SC1N.Demel/Heiliger Geist und Widerstand (in) der Kirche: nur eine Fiktion?  145  wird. Dieses besondere Priestertum hat  delium (LG 12), besagt, dass nicht nur  das besondere bzw. amtliche Priester-  die Aufgabe, dem gemeinsamen Pries-  tertum aller Gläubigen Christus, das  tum die Gabe der Wahrheitsfindung  priesterliche Haupt des Volkes Gottes  besitzt, sondern auch jeder und jede  und damit den eigentlichen Priester, zu  einzelne Gläubige. Denn das Konzil  repräsentieren und zu vergegenwärti-  sagt klar: „Die Gesamtheit der Gläu-  gen. Dadurch soll allen Gläubigen im-  bigen, welche die Salbung von dem  mer wieder neu ins Bewusstsein und in  Heiligen Geist haben, kann im Glauben  Erinnerung gehoben werden, dass die  nicht irren“ (LG 12). Jeder und jede  Kirche nicht einfach ein Produkt der  einzelne Gläubige ist also geistbegabt;  Menschen oder der Natur ist, sondern  oder umgekehrt ausgedrückt: Nie-  eine Gemeinschaft eigenen Wesens, aus  mand ist unbegabt!!* Allerdings bedarf  eigenem Grund, zu eigenem Zweck, Und  das Gottesvolk dazu auch der Leitung  Wesen, Grund und Zweck der Kirche  des geweihten Amtes, wie das Konzil  ist einzig und allein Jesus Christus mit  im unmittelbaren Kontext herausstellt:  seinem göttlichen Sendungsauftrag.'  „Durch jenen Glaubenssinn nämlich,  Aufgabe und Funktion des amtlichen  der vom Geist der Wahrheit geweckt  Priestertums machen somit deutlich:  und ernährt wird, hält das Gottesvolk  Das amtliche Priestertum ist für das ge-  unter der Leitung des heiligen Lehr-  meinsame Priestertum aller Gläubigen  amtes, in dessen treuer Gefolgschaft es  da und nicht umgekehrt; ja man kann  nicht mehr das Wort von Menschen,  sogar sagen: Gäbe es das gemeinsame  sondern wirklich das Wort Gottes emp-  Priestertum nicht, gäbe es auch das amt-  fängt (vgl. 1 Thess 2,13), den einmal den  liche Priestertum nicht! Als Augustinus  Heiligen übergebenen Glauben (vgl. Jud  einst zum Bischof bestellt wurde, klei-  3) unverlierbar fest. Durch ihn dringt es  dete er diese Tatsache in die treffenden  mit rechtem Urteil immer tiefer in den  Worte: „Mit euch bin ich Christ, für  Glauben ein und wendet ihn im Leben  euch bin ich Bischof“ ?? Ähnlich hat es  voller an“ (LG 12).  Joseph Ratzinger unmittelbar nach dem  Es wird also betont, dass der Glau-  II. Vatikanischen Konzil formuliert: „Für  benssinn des ganzen Gottesvolkes auf  sich gesehen und auf sich allein hin gese-  die Leitung des heiligen Lehramtes,  hen ist jeder Christ nur Christ und kann  also auf das geweihte Amt vor allem  gar nichts Höheres sein. ... Bischof (und  in der Gestalt des Bischofsamtes, an-  entsprechend Presbyter) ist man immer  gewiesen ist. Doch wie diese Leitung  ‚für euch‘ oder man ist es nicht.“}  zu gestalten ist, was sie beinhaltet,  Die Lehre vom Glaubenssinn des gan-  wird nicht ausgesagt, nicht einmal an-  zen Volkes Gottes, dem sog. sensus fi-  gedeutet. Als zwei Eckdaten für diese  11  Vgl. W. Aymans, Lex canonica. Erwägungen zum kanonischen Gesetzesbegriff, in: AfkKR 153  12  (1984), 337-353, 348.  Augustinus, Sermo 340,1, in: H. R. Drobner, „Für euch bin ich Bischof“. Die Predigten Augustins  13  über das Bischofsamt, Würzburg 1993, 59.  J. Ratzinger, Zur Frage nach dem Sinn des priesterlichen Dienstes, in: GuL 41 (1968), 347-376,  371.  14  Der Bischof von Passau, Gott und den Menschen nahe. Pastoralplan der Diözese Passau, Passau  2000, 24.Bischof (und In der Gestalt des Bischofsamtes,
entsprechend Presbyter) ist immer gewlesen iıst. och wI1Ie diese Leitung
‚für euch oder ist CN nicht. 1 gestalten Ist; Was S1€ beinhaltet,
DIe Lehre VO Glaubenssinn des gall- wird nicht ausgesagt, nicht einmal
ZEeMN Volkes Gottes, dem SS SCIHSUS f1- gedeutet. Als Zwel aten für diese

11 Vgl Aymans, Lex cCanOoN1CA. yrwagungen zu kanonischen Gesetzesbegrifl, 1: {KKR 153
1984 337-353, 345
AÄUQUuSNUS, Sermo 340, 1, 1: Drobner, „ FUr uch bin ich Bischof ” ePredigten Augustins
über das Bischofsamt, Würzburg 1993,

Katzınger, Fur rage nach dem ınn des priesterlichen DIienstes, 1: GuL 41 1968 347/-376,
371
er Bischof von Passau, ott un: den Menschen nahe Pastoralplan der 107ese Passau, Passau
2000,
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11 Vgl. W. Aymans, Lex canonica. Erwägungen zum kanonischen Gesetzesbegriff , in: Afk KR 153 
(1984), 337–353, 348.

12 Augustinus, Sermo 340,1, in: H. R. Drobner, „Für euch bin ich Bischof “. Die Predigten Augustins 
über das Bischofsamt, Würzburg 1993, 59.

13 J. Ratzinger, Zur Frage nach dem Sinn des priesterlichen Dienstes, in: GuL 41 (1968), 347–376, 
371.

14 Der Bischof von Passau, Gott und den Menschen nahe. Pastoralplan der Diözese Passau, Passau 
2000, 24.
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wird. Dieses besondere Priestertum hat 

die Aufgabe, dem gemeinsamen Pries-

tertum aller Gläubigen Christus, das 

priesterliche Haupt des Volkes Gottes 

und damit den eigentlichen Priester, zu 

repräsentieren und zu vergegenwärti-

gen. Dadurch soll allen Gläubigen im-

mer wieder neu ins Bewusstsein und in 

Erinnerung gehoben werden, dass die 

Kirche nicht einfach ein Produkt der 

Menschen oder der Natur ist, sondern 

eine Gemeinschaft eigenen Wesens, aus 

eigenem Grund, zu eigenem Zweck. Und 

Wesen, Grund und Zweck der Kirche 

ist einzig und allein Jesus Christus mit 

seinem göttlichen Sendungsauftrag.11 

Aufgabe und Funktion des amtlichen 

Priestertums machen somit deutlich: 

Das amtliche Priestertum ist für das ge-

meinsame Priestertum aller Gläubigen 

da und nicht umgekehrt; ja man kann 

sogar sagen: Gäbe es das gemeinsame 

Priestertum nicht, gäbe es auch das amt-

liche Priestertum nicht! Als Augustinus 

einst zum Bischof bestellt wurde, klei-

dete er diese Tatsache in die treffenden 

Worte: „Mit euch bin ich Christ, für 

euch bin ich Bischof“. 12 Ähnlich hat es 

Joseph Ratzinger unmittelbar nach dem 

II. Vatikanischen Konzil formuliert: „Für 

sich gesehen und auf sich allein hin gese-

hen ist jeder Christ nur Christ und kann 

gar nichts Höheres sein. … Bischof (und 

entsprechend Presbyter) ist man immer 

,für euch‘ oder man ist es nicht.“13

• Die Lehre vom Glaubenssinn des gan-

zen Volkes Gottes, dem sog. sensus fi-

delium (LG 12), besagt, dass nicht nur 

das besondere bzw. amtliche Priester-

tum die Gabe der Wahrheitsfindung 

besitzt, sondern auch jeder und jede 

einzelne Gläubige. Denn das Konzil 

sagt klar: „Die Gesamtheit der Gläu-

bigen, welche die Salbung von dem 

Heiligen Geist haben, kann im Glauben 

nicht irren“ (LG 12). Jeder und jede 

einzelne Gläubige ist also geistbegabt; 

oder umgekehrt ausgedrückt: Nie-

mand ist unbegabt!14 Allerdings bedarf 

das Gottesvolk dazu auch der Leitung 

des geweihten Amtes, wie das Konzil 

im unmittelbaren Kontext herausstellt: 

„Durch jenen Glaubenssinn nämlich, 

der vom Geist der Wahrheit geweckt 

und ernährt wird, hält das Gottesvolk 

unter der Leitung des heiligen Lehr-

amtes, in dessen treuer Gefolgschaft es 

nicht mehr das Wort von Menschen, 

sondern wirklich das Wort Gottes emp-

fängt (vgl. 1 Thess 2,13), den einmal den 

Heiligen übergebenen Glauben (vgl. Jud 

3) unverlierbar fest. Durch ihn dringt es 

mit rechtem Urteil immer tiefer in den 

Glauben ein und wendet ihn im Leben 

voller an“ (LG 12).

 Es wird also betont, dass der Glau-

benssinn des ganzen Gottesvolkes auf 

die Leitung des heiligen Lehramtes, 

also auf das geweihte Amt vor allem 

in der Gestalt des Bischofsamtes, an-

gewiesen ist. Doch wie diese Leitung 

zu gestalten ist, was sie beinhaltet, 

wird nicht ausgesagt, nicht einmal an-

gedeutet. Als zwei Eckdaten für diese 
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„Leitung” können ohl gelten, dass „bedeutet ein Geflecht VO  b vielfältigen und
das heilige Lehramt einerseılts den gestuften Mitwirkungs- und Einflussmög-
Glaubenssinn nicht erst bewirkt, SOI - lichkeiten ‚VON oben ach unten und VO  b

dern vielmehr ermitteln I11USS, und Partizipationsmöglichkeiten ‚V
andererseits als kritische Nnstanz die ach obe  n) die Respektierung der E1igenver-
verschiedenen Glaubensäußerungen antwortlichkeiten WwIe auch des kritischen
auf die Identität und Authentizität des Einspruchs, eine Nnstanz sich ihrer Ver-
auDens hiın überprüfen hat (vgl. antwortung nicht tellt: das bedeutet enTl-

12,2). Somıit ist der Glaubenssinn scheidend die Achtung der notwendigen
elinerselts neben dem eiligen Lehramt Einheit wI1Ie die Toleranz für mögliche jel-
und der Theologie eine eigenständige falt ach der axXxıme des eiligen Ugus-
Erkenntnis- und Bezeugungsinstanz 1INUs ‚ın NeCESSAaT1LS unıtas, In dubilis 1Der-
des auDens und ist zugleic auf die Las, In OMNIDUS caritas (im Notwendigen
Überprüfung Sse1iINer el Urc Einheit, 1mM Unsicheren und Nichtnot-
das heilige Lehramt und die Theolo- wendigen? Freiheit, In em aber die LIe-
gie angewlesen. be). 6 Um dies gewährleisten, ist jede
Jedenfalls macht die Lehre VO (jlau- Verfassungsebene der katholischen Kirche
benssinn er G;läubigen euilic. Das gestaltet, dass S1e AaUuSs ZweIl konstitutiven
amtliche Priestertum als Lehrautorität Elementen besteht: einem Teil des (jottes-
steht nicht über, sondern innerhalb der volkes und einem geweihten Amltsträger
kirchlichen (GGemeinsc. der (jläu- als Vorsteher Dbzw. letztverantwortlichen

Leılter dieser Gemeinschaft des (jottes-igen und ist dem Glaubenssinn, dem
Glaubensbewusstsein dieser (Jeme1ln- volkes Das gilt für die Pfiarrei SCHAUSO wI1Ie
schaft verpflichtet. Seine Lehrautorität für die DIOzese und für die Gesamtkirche.
ist die Wahrnehmung und Beach- So gehört ZU. olk (,ottes der Pfiarrei der
Lung des Glaubenssinnes 1mM (jottes- Pfarrer, ZU. olk (‚ottes der DIOzese der
volk gebunden. Ihm kommt CS In be- Bischof und ZU. olk (,ottes der (‚esamlt-
sonderer e1se „den (Jelst nicht kirche der aps wesentlich dazu. Auftrag
auszulöschen, sondern es prüfen und erufung des Pfarrers, 1SCNHOIS und
und das (,ute ehalten (vgl. ess Papstes ist CS, 1enst den 1ensten
5,12 und 19—21; 12,2) der (slaubensgemeinschaft üben,

die eigenen geistgewirkten Begabungen
Charismen) wI1Ie auch die Charismen der

Kırchliche ealıta alen, der Männer und Frauen wachsen
Einselrtige Rechte lassen und zugleic. auf die befreiende und
der gewelhten Armtsträger eiılende Ordnung des Evangeliums Jesu

Christi auszurichten. DIe Wahrnehmung
Kirche als C ommun1o, Tempel des eiligen dieser zentralen Aufgabe und erufung
(Jelstes und olk (,ottes kann ihnen aber 1Ur gelingen, Wenn S1e als

Vgl Riedel-Spangenberger, Der Verkündigungsdienst (munus docendi) der Kirche Uun: der
Glaubenssinn des Volkes (,ottes SENSUS fidelium), 1n Wege der Evangelisierung. FS He1lnz Feil-
ZCI, hrsg. Heinz/! W. Lentzen-Deis/E. Schneck, ITriler 1993, 193-206, 199

Werbick, Kirche. Eın ekklesiologischer Entwurf für Studium un: PraxI1is, Freiburg Br. 1994,
351
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15 Vgl. I. Riedel-Spangenberger, Der Verkündigungsdienst (munus docendi) der Kirche und der 
Glaubenssinn des Volkes Gottes (sensus fi delium), in: Wege der Evangelisierung. FS Heinz Feil-
zer, hrsg. v. A. Heinz/W. Lentzen-Deis/E. Schneck, Trier 1993, 193–206, 199.

16 J. Werbick, Kirche. Ein ekklesiologischer Entwurf für Studium und Praxis, Freiburg i. Br. 1994, 
351.
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„Leitung“ können wohl gelten, dass 

das heilige Lehramt einerseits den 

Glaubenssinn nicht erst bewirkt, son-

dern vielmehr ermitteln muss, und 

andererseits als kritische Instanz die 

verschiedenen Glaubensäußerungen 

auf die Identität und Authentizität des 

Glaubens hin zu überprüfen hat (vgl. 

LG 12,2).15 Somit ist der Glaubenssinn 

einerseits neben dem heiligen Lehramt 

und der Theologie eine eigenständige 

Erkenntnis- und Bezeugungsinstanz 

des Glaubens und ist zugleich auf die 

Überprüfung seiner Echtheit durch 

das heilige Lehramt und die Theolo-

gie angewiesen.

 Jedenfalls macht die Lehre vom Glau-

benssinn aller Gläubigen deutlich: Das 

amtliche Priestertum als Lehrautorität 

steht nicht über, sondern innerhalb der 

kirchlichen Gemeinschaft der Gläu-

bigen und ist dem Glaubenssinn, dem 

Glaubensbewusstsein dieser Gemein-

schaft verpflichtet. Seine Lehrautorität 

ist an die Wahrnehmung und Beach-

tung des Glaubenssinnes im Gottes-

volk gebunden. Ihm kommt es in be-

sonderer Weise zu, „den Geist nicht 

auszulöschen, sondern alles zu prüfen 

und das Gute zu behalten“ (vgl. 1 Thess 

5,12 und 19–21; LG 12,2).

3. Kirchliche Realität: 
Einseitige Rechte
der geweihten Amtsträger

Kirche als Communio, Tempel des Heiligen 

Geistes und Volk Gottes ernst genommen 

„bedeutet ein Geflecht von vielfältigen und 

gestuften Mitwirkungs- und Einflussmög-

lichkeiten ,von oben nach unten‘ und von 

Partizipationsmöglichkeiten ,von unten 

nach oben‘, die Respektierung der Eigenver-

antwortlichkeiten wie auch des kritischen 

Einspruchs, wo eine Instanz sich ihrer Ver-

antwortung nicht stellt; das bedeutet ent-

scheidend: die Achtung der notwendigen 

Einheit wie die Toleranz für mögliche Viel-

falt nach der Maxime des heiligen Augus-

tinus: ,in necessariis unitas, in dubiis liber-

tas, in omnibus caritas‘ (im Notwendigen 

Einheit, im Unsicheren – und Nichtnot-

wendigen? – Freiheit, in allem aber die Lie-

be).“16 Um dies zu gewährleisten, ist jede 

Verfassungsebene der katholischen Kirche 

so gestaltet, dass sie aus zwei konstitutiven 

Elementen besteht: einem Teil des Gottes-

volkes und einem geweihten Amtsträger 

als Vorsteher bzw. letztverantwortlichen 

Leiter dieser Gemeinschaft des Gottes-

volkes. Das gilt für die Pfarrei genauso wie 

für die Diözese und für die Gesamtkirche. 

So gehört zum Volk Gottes der Pfarrei der 

Pfarrer, zum Volk Gottes der Diözese der 

Bischof und zum Volk Gottes der Gesamt-

kirche der Papst wesentlich dazu. Auftrag 

und Berufung des Pfarrers, Bischofs und 

Papstes ist es, Dienst an den Diensten 

der Glaubensgemeinschaft zu üben, d.h. 

die eigenen geistgewirkten Begabungen 

(= Charismen) wie auch die Charismen der 

Laien, der Männer und Frauen wachsen zu 

lassen und zugleich auf die befreiende und 

heilende Ordnung des Evangeliums Jesu 

Christi auszurichten. Die Wahrnehmung 

dieser zentralen Aufgabe und Berufung 

kann ihnen aber nur gelingen, wenn sie als 
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So sind z.B bel der Piarrei (CC. 51 5—Vorsteher und das Jjeweilige olk (,ottes In
einem ständigen Kommunikationsprozess 552 CIC*”) die Rechte und 1Ichten des

Pfarrers als Vorsteher der Pfiarrei de-miteinander stehen und e1ine wechselseitige
Dialogbereitschaft er Glieder des Volkes tailliert und breit dargestellt, dass IHNan

(,ottes besteht. „Natürlich lässt sich dieses sehr chnell den INAruc gewinnen kann,
komplizierte Geflecht schwer Juristisch Pfarrer-Sein ist gleichbedeutend mıt ZU-
fixierten Verfahren formalisieren und 1Ns- ständigkeit des Pfiarrers. Von der Piarrei als
titutionalisieren: CS verlangt VO  b en Be- Subjekt, nämlich als aktiver Gemeinschaft
teiligten ein Ochsim Rücksichtnah- er Gläubigen, ist dagegen kaum die Re-

17 de, und WENN, dann Me1s 1Ur In kurzen
och Wenn diese Rücksichtnahme Andeutungen oder Nebensätzen. ement-

nicht 1Ur davon abhängen soll, OD der/ sprechend wird In 519 CI erst Ende
die Einzelne, und hier insbesondere der erwähnt, dass der usübung der Hır-
Vorsteher, sich auf Sein „kommuniales „nach Madisgabe des Rechts auch
(Jewlssen C188 ansprechen lässt, dann MUS- andere Tlestier oder Diakone mitwirken
SCIl rechtliche aten vorhanden se1IN, SOWI1Ee alen mith:  b Zu beachten ist hier
Urc welche die gesamte Gemeinschaft der Unterschie: zwischen alen und Kleri-
berechtigt, aber auch verpflichtet 1St, sich kern: Während Tiester und Diakone bei

den zentralen Entscheidungen ihrer der Hirtensorge des Pfarrers „mitwirken”,
kirchlichen Gemeinschaft ıIn adäquater ist das Mıttun der alen davon abgehoben
Form beteiligen. DIe zentralen ich- als „mithelfen bei der Hırtensorge. Und
punkte heißen hier: Beteiligung er ach ach 529 82 CI hat der Pfarrer „den e1-
dem Prinziıp der Delegation Urc Wahl Anteil der alen der Sendung der
und Je ach Rechtsbereich In der Form Kirche anzuerkennen und fördern“ wI1Ie
der nhörung, Mitsprache und Mıtent- auch sich darum bemühen, „dass die
scheidung. och diese Form der Gläubigen für die pfarrliche Gemeinschaft
rechtlich abgesicherten Beteiligung ist bis orge tragen.

Der Befund für die Rechtsbestim-ıIn die Gegenwart hinein nicht egeben.
Das Rechtssystem der katholischen Kirche MUNSCH ber die DIOzese (CC 368430
ist ach WwIe VOLF er1ka. konzipiert.'* und 460572 CIC) und ber die (G(Je-
Denn während die Zuständigkeiten der samtkirche (CC 330367 CIC) ÜAhn-
erıker und spezie der jeweiligen VOr- ich aUus, dass festzuhalten ist Auf en
steherämter klar geregelt und dadurch Verfassungsebenen steht die Rechtsstel-
einklagbar sind, werden Jene des Jewel- lung des jeweiligen Vorsteheramtes

sehr 1mM Mittelpunkt, dass die Pfiarrei wI1Ieigen „übrigen‘ Gottesvolkes und spezie
der alen 1Ur sehr allgemein genannt und auch die DIOzese und Gesamtkirche als
kaum In einklagbarer e1se formuliert, das ausschließliche Betätigungsfeld des Je-
dass auch kein rechtlich wirksamer W1- weiligen Vorstehers erscheinen, während
derstand möglich iıst die anderen Gläubigen lediglich als EMp-

Ebd., 351
Ebd., 3572
Vgl eb: 351{f.: Kehl, e Kirche, 307
CIC Codex lur1s C anoniIic1 Kirchliches Gesetzbuch der katholischen Kirche, das ce1t 1983 ın
raft 1st
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17 Ebd., 351.
18 Ebd., 352.
19 Vgl. ebd., 351f.; Kehl, Die Kirche, 397.
20 CIC = Codex Iuris Canonici = Kirchliches Gesetzbuch der katholischen Kirche, das seit 1983 in 

Kraft  ist.
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Vorsteher und das jeweilige Volk Gottes in 

einem ständigen Kommunikationsprozess 

miteinander stehen und eine wechselseitige 

Dialogbereitschaft aller Glieder des Volkes 

Gottes besteht. „Natürlich lässt sich dieses 

komplizierte Geflecht schwer zu juristisch 

fixierten Verfahren formalisieren und ins-

titutionalisieren; es verlangt von allen Be-

teiligten ein Höchstmaß an Rücksichtnah-

me.“17

Doch wenn diese Rücksichtnahme 

nicht nur davon abhängen soll, ob der/

die Einzelne, und hier insbesondere der 

Vorsteher, sich auf sein „kommuniales 

Gewissen“18 ansprechen lässt, dann müs-

sen rechtliche Eckdaten vorhanden sein, 

durch welche die gesamte Gemeinschaft 

berechtigt, aber auch verpflichtet ist, sich 

an den zentralen Entscheidungen ihrer 

kirchlichen Gemeinschaft in adäquater 

Form zu beteiligen. Die zentralen Stich-

punkte heißen hier: Beteiligung aller nach 

dem Prinzip der Delegation durch Wahl 

und je nach Rechtsbereich in der Form 

der Anhörung, Mitsprache und Mitent-

scheidung. Doch genau diese Form der 

rechtlich abgesicherten Beteiligung ist bis 

in die Gegenwart hinein nicht gegeben. 

Das Rechtssystem der katholischen Kirche 

ist nach wie vor zu klerikal konzipiert.19 

Denn während die Zuständigkeiten der 

Kleriker und speziell der jeweiligen Vor-

steherämter klar geregelt und dadurch 

einklagbar sind, werden jene des jewei-

ligen „übrigen“ Gottesvolkes und speziell 

der Laien nur sehr allgemein genannt und 

kaum in einklagbarer Weise formuliert, so 

dass auch kein rechtlich wirksamer Wi-

derstand möglich ist.

So sind z.B. bei der Pfarrei (cc. 515–

552 CIC 20) die Rechte und Pflichten des 

Pfarrers als Vorsteher der Pfarrei so de-

tailliert und breit dargestellt, dass man 

sehr schnell den Eindruck gewinnen kann, 

Pfarrer-Sein ist gleichbedeutend mit Allzu-

ständigkeit des Pfarrers. Von der Pfarrei als 

Subjekt, nämlich als aktiver Gemeinschaft 

aller Gläubigen, ist dagegen kaum die Re-

de, und wenn, dann meist nur in kurzen 

Andeutungen oder Nebensätzen. Dement-

sprechend wird in c. 519 CIC erst am Ende 

erwähnt, dass an der Ausübung der Hir-

tensorge „nach Maßgabe des Rechts auch 

andere Priester oder Diakone mitwirken 

sowie Laien mithelfen“. Zu beachten ist hier 

der Unterschied zwischen Laien und Kleri-

kern: Während Priester und Diakone bei 

der Hirtensorge des Pfarrers „mitwirken“, 

ist das Mittun der Laien davon abgehoben 

als „mithelfen“ bei der Hirtensorge. Und 

nach c. 529 §2 CIC hat der Pfarrer „den ei-

genen Anteil der Laien an der Sendung der 

Kirche anzuerkennen und zu fördern“ wie 

auch sich darum zu bemühen, „dass die 

Gläubigen für die pfarrliche Gemeinschaft 

Sorge tragen“.

Der Befund für die Rechtsbestim-

mungen über die Diözese (cc. 368–430 

und cc. 460–572 CIC) und über die Ge-

samtkirche (cc. 330–367 CIC) fällt ähn-

lich aus, so dass festzuhalten ist: Auf allen 

Verfassungsebenen steht die Rechtsstel-

lung des jeweiligen Vorsteheramtes so 

sehr im Mittelpunkt, dass die Pfarrei wie 

auch die Diözese und Gesamtkirche als 

das ausschließliche Betätigungsfeld des je-

weiligen Vorstehers erscheinen, während 

die anderen Gläubigen lediglich als Emp-
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fängerinnen und Empfänger der prles- Vom Nspruc zur Wirklichkei
terlichen und bischöflichen Seel- Dzw. Das ırken des Gelstes NIC
Hırtensorge wirken.*! Jedenfalls ist VO  b exklusiv für sich Deanspruchen
ihrer Rechtsstellung 1Ur wen1g die Rede,
und WENN, dann 1Ur ıIn recht allgemeinen Der Heilige (Gjelist wirkt In en 1edern
Redewendungen wI1Ie solchen, dass deren der Kirche und chenkt ihnen den geme1l1n-
„eigener Anteil der Sendung der KIır- Glaubenssinn er G;läubigen. Auf-
che anzuerkennen und fördern“ ist (C gabe des geweihten Amtes ist CS, AaUS der
52U 82 CIC), dass S1€ „(mit)helfen” (C 519; gleichen Kraft des Gjelstes heraus diesem

536 9 3 53/ CIC) Dzw. hilfreiche Un- gemeinsamen Glaubenssinn er „ZU die-
terstutzung gewähren (C 46() CIC) kön- NECN, ihn lebendig halten, ihn VOL

NECIN, dass S1€ „beraten” (C 536 $2; 51 1) dischen Abirrungen und Einseitigkeiten
1 3 466 CIC) können u.a SO trifit auch bewahren, Ja, ıhm letztverbindliche Weg-

hier Was In anderem Zusammenhang welser und Gsrenzsteine setizen148  Demel/Heiliger Geist und Widerstand (in) der Kirche: nur eine Fiktion?  fängerinnen und Empfänger der pries-  4. Vom Anspruch zur Wirklichkeit:  terlichen und bischöflichen Seel- bzw.  Das Wirken des Geistes nicht  Hirtensorge wirken.*! Jedenfalls ist von  exklusiv für sich beanspruchen  ihrer Rechtsstellung nur wenig die Rede,  und wenn, dann nur in recht allgemeinen  Der Heilige Geist wirkt in allen Gliedern  Redewendungen wie solchen, dass deren  der Kirche und schenkt ihnen den gemein-  „eigener Anteil an der Sendung der Kir-  samen Glaubenssinn aller Gläubigen. Auf-  che anzuerkennen und zu fördern“ ist (c.  gabe des geweihten Amtes ist es, aus der  529 $2 CIC), dass sie „(mit)helfen“ (c. 519;  gleichen Kraft des Geistes heraus diesem  c. 536 $1; c. 537 CIC) bzw. hilfreiche Un-  gemeinsamen Glaubenssinn aller „zu die-  terstützung gewähren“ (c. 460 CIC) kön-  nen, ihn lebendig zu halten, ihn vor mo-  nen, dass sie „beraten“ (c. 536 $2; c. 511; c.  dischen Abirrungen und Einseitigkeiten zu  514; c. 466 CIC) können u.ä. So trifft auch  bewahren, ja, ihm letztverbindliche Weg-  hier zu, was in anderem Zusammenhang  weiser und Grenzsteine zu setzen ... Sein  als Resümee formuliert worden ist: Die  Dienst kann darum nur dann gut gelin-  Aussagen „haben den eigenartigen Klang  gen, wenn es [sc. das geweihte Amt] allge-  des Gönnerischen und verorten die ... so  meinkirchlich integriert und akzeptiert ist;  betonte sakramentale Gemeinsamkeit im  wenn also seine inhaltlichen Argumente  Volk Gottes nicht eigentlich in den prak-  auf weithin ‚einmütiges‘ Verstehen treffen;  tischen Ausführungen. Denn hier fehlt  wenn es der Gegenwart des Geistes nicht  der Gedanke, dass das Volk Gottes Grund-  nur in den Glaubenszeugnissen der Über-  sakrament der Kirche ist und dass das  lieferung, sondern auch im Glaubenssinn  amtliche Priestertum nur in einer Relati-  der gegenwärtigen Gläubigen und in den  on dazu es selbst sein kann. Um die theo-  Zeichen der Zeit aufmerksam nachspürt. ®  logische Bedeutsamkeit des gemeinsamen  Ekklesiologisch gilt es daher festzuhalten:  Priestertums nicht der gönnerhaften Fä-  Wie jede(r) Gläubige können sich auch  higkeit der Personen zu überlassen, ist es  die Träger des Lehramts „auf den Beistand  des HI. Geistes nur dann berufen, wenn  praktisch genauso abzusichern, wie dies  die theologische Reflexion behauptet. Was  sie ernst nehmen, dass dieser Geist in der  am Schluss wie ein Zugeständnis aussieht,  ganzen Kirche am Werke ist, in den anderen  müsste zum Ausgangspunkt der ganzen  Amtsträgern und in allen verantwortungs-  Beziehung erhoben werden, nämlich die  bewusst lebenden Christen, und wenn sie  Eigeninitiative der Gläubigen in allen  bereit sind, von deren Einsichten, Fragen  Sendungsämtern der Kirche.  «22  und Einwänden auch zu lernen.“* Konse-  21  Vgl. dazu S. Demel, Mitmachen - Mitreden — Mitbestimmen. Grundlagen, Möglichkeiten und  Grenzen in der katholischen Kirche, Regensburg 2001, 87-92; 102-106; 112f.  22  O. Fuchs/P. Hünermann, Theologischer Kommentar zum Dekret über den Dienst und das Leben  der Presbyter Presbyterorum ordinis, in: Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vati-  kanischen Konzil, Bd. 4, hg. v. . Hünermann/B. J. Hilberath, Freiburg i. Br. 2005, 337-580, 473,  23  in Bezug auf PO 9,2.  24  Kehl, Die Kirche, 396.  A. Schmied, „Schleichende Infallibilisierung“. Zur Diskussion um das kirchliche Lehramt, in:  In Christus zum Leben befreit. FS Bernhard Häring, hg. v. H. Römelt/B. Hidber, Freiburg i. Br.  1992, 250—-274, 272.Sein
als Resumee formuliert worden iıst DIe 1enst kann darum 1Ur dann gul gelin-
Aussagen „‚hnhaben den eigenartigen ang SCH, Wenn CS SC das geweihte Amt| allge-
des Gönnerischen und die148  Demel/Heiliger Geist und Widerstand (in) der Kirche: nur eine Fiktion?  fängerinnen und Empfänger der pries-  4. Vom Anspruch zur Wirklichkeit:  terlichen und bischöflichen Seel- bzw.  Das Wirken des Geistes nicht  Hirtensorge wirken.*! Jedenfalls ist von  exklusiv für sich beanspruchen  ihrer Rechtsstellung nur wenig die Rede,  und wenn, dann nur in recht allgemeinen  Der Heilige Geist wirkt in allen Gliedern  Redewendungen wie solchen, dass deren  der Kirche und schenkt ihnen den gemein-  „eigener Anteil an der Sendung der Kir-  samen Glaubenssinn aller Gläubigen. Auf-  che anzuerkennen und zu fördern“ ist (c.  gabe des geweihten Amtes ist es, aus der  529 $2 CIC), dass sie „(mit)helfen“ (c. 519;  gleichen Kraft des Geistes heraus diesem  c. 536 $1; c. 537 CIC) bzw. hilfreiche Un-  gemeinsamen Glaubenssinn aller „zu die-  terstützung gewähren“ (c. 460 CIC) kön-  nen, ihn lebendig zu halten, ihn vor mo-  nen, dass sie „beraten“ (c. 536 $2; c. 511; c.  dischen Abirrungen und Einseitigkeiten zu  514; c. 466 CIC) können u.ä. So trifft auch  bewahren, ja, ihm letztverbindliche Weg-  hier zu, was in anderem Zusammenhang  weiser und Grenzsteine zu setzen ... Sein  als Resümee formuliert worden ist: Die  Dienst kann darum nur dann gut gelin-  Aussagen „haben den eigenartigen Klang  gen, wenn es [sc. das geweihte Amt] allge-  des Gönnerischen und verorten die ... so  meinkirchlich integriert und akzeptiert ist;  betonte sakramentale Gemeinsamkeit im  wenn also seine inhaltlichen Argumente  Volk Gottes nicht eigentlich in den prak-  auf weithin ‚einmütiges‘ Verstehen treffen;  tischen Ausführungen. Denn hier fehlt  wenn es der Gegenwart des Geistes nicht  der Gedanke, dass das Volk Gottes Grund-  nur in den Glaubenszeugnissen der Über-  sakrament der Kirche ist und dass das  lieferung, sondern auch im Glaubenssinn  amtliche Priestertum nur in einer Relati-  der gegenwärtigen Gläubigen und in den  on dazu es selbst sein kann. Um die theo-  Zeichen der Zeit aufmerksam nachspürt. ®  logische Bedeutsamkeit des gemeinsamen  Ekklesiologisch gilt es daher festzuhalten:  Priestertums nicht der gönnerhaften Fä-  Wie jede(r) Gläubige können sich auch  higkeit der Personen zu überlassen, ist es  die Träger des Lehramts „auf den Beistand  des HI. Geistes nur dann berufen, wenn  praktisch genauso abzusichern, wie dies  die theologische Reflexion behauptet. Was  sie ernst nehmen, dass dieser Geist in der  am Schluss wie ein Zugeständnis aussieht,  ganzen Kirche am Werke ist, in den anderen  müsste zum Ausgangspunkt der ganzen  Amtsträgern und in allen verantwortungs-  Beziehung erhoben werden, nämlich die  bewusst lebenden Christen, und wenn sie  Eigeninitiative der Gläubigen in allen  bereit sind, von deren Einsichten, Fragen  Sendungsämtern der Kirche.  «22  und Einwänden auch zu lernen.“* Konse-  21  Vgl. dazu S. Demel, Mitmachen - Mitreden — Mitbestimmen. Grundlagen, Möglichkeiten und  Grenzen in der katholischen Kirche, Regensburg 2001, 87-92; 102-106; 112f.  22  O. Fuchs/P. Hünermann, Theologischer Kommentar zum Dekret über den Dienst und das Leben  der Presbyter Presbyterorum ordinis, in: Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vati-  kanischen Konzil, Bd. 4, hg. v. . Hünermann/B. J. Hilberath, Freiburg i. Br. 2005, 337-580, 473,  23  in Bezug auf PO 9,2.  24  Kehl, Die Kirche, 396.  A. Schmied, „Schleichende Infallibilisierung“. Zur Diskussion um das kirchliche Lehramt, in:  In Christus zum Leben befreit. FS Bernhard Häring, hg. v. H. Römelt/B. Hidber, Freiburg i. Br.  1992, 250—-274, 272.meinkirchlich integriert und akzeptiert ist;
betonte sakramentale Gemeinsamkeit 1mM Wenn also seiInNne inhaltlichen Argumente
olk (,ottes nicht eigentlich ıIn den prak- auf weithin ‚einmütiges Verstehen treffen:
tischen Ausführungen. Denn hier Wenn CS der (Gegenwart des Gelstes nicht
der Gedanke, dass das olk (,ottes rund- 1Ur ıIn den Glaubenszeugnissen der ber-
sakrament der Kirche ist und dass das lieferung, sondern auch 1mM Glaubenssinn
amtliche Priestertum 1Ur In einer Relati- der gegenwärtigen Gläubigen und In den

dazu CS selbst Sein kann. Um die theo- Zeichen der e1it aufmerksam nachspürt. *
logische Bedeutsamkeit des gemeinsamen Ekklesiologisch gilt CS er festzuhalten:
Priestertums nicht der gönnerhaften Fa- Wle ede(r) äubige können sich auch
higkeit der ersonen überlassen, ist CS die Jräger des Lehramts „auf den Beistand

des HI Gelstes 1Ur dann berufen, WEnnnpraktisch SCHAUSO abzusichern, wI1Ie dies
die theologische Reflexion behauptet. Was S1€ nehmen, dass dieser (GJelst In der

chluss wI1Ie ein Zugeständnis aussieht, Kirche Werke ist, In den anderen
musste ZU. Ausgangspunkt der SaNZCH Amltsträgern und In en verantwortungs-
Beziehung rhoben werden, nämlich die bewusst eDenden Christen, und Wenn S1€
Eigeninitiative der Gläubigen In en bereit sind, VO  b deren Einsichten, Fragen
Sendungsämtern der Kirche.L und inwänden auch lernen. C A ONSe-

21 Vgl dazu Demel, Mitmachen Mitreden Mitbestimmen. Grundlagen, Möglichkeiten Uun:
tTenzen ın der Kkatholischen Kirche, Regensburg 2001, 5/—092; 102-106; 1121

Fuchs/P Hunermann, Theologischer Kommentar zu Dekret über den [ Menst un: das Leben
der Presbyter Presbyterorum Ordinis, 1: Herders Theologischer Kommentar zu / weiten atı-
kaniıschen Konzil, 4, hg, Hünermann/B. Hilberath, Freiburg Br. 2005, 337-580, 473,
ın ezug auf PO .
Kehl, e Kirche, 306

Schmied, „Schleichende Infallibilisierung”. fur Diskussion das kirchliche Lehramt, 1n
In C'hristus zu Leben befreit. FS Bernhard Harıng, hg Römelt/B Hidber, Freiburg Br.
1992, 250-274, T}
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fängerinnen und Empfänger der pries-

terlichen und bischöflichen Seel- bzw. 

Hirtensorge wirken.21 Jedenfalls ist von 

ihrer Rechtsstellung nur wenig die Rede, 

und wenn, dann nur in recht allgemeinen 

Redewendungen wie solchen, dass deren 

„eigener Anteil an der Sendung der Kir-

che anzuerkennen und zu fördern“ ist (c. 

529 §2 CIC), dass sie „(mit)helfen“ (c. 519; 

c. 536 §1; c. 537 CIC) bzw. hilfreiche Un-

terstützung gewähren“ (c. 460 CIC) kön-

nen, dass sie „beraten“ (c. 536 §2; c. 511; c. 

514; c. 466 CIC) können u.ä. So trifft auch 

hier zu, was in anderem Zusammenhang 

als Resümee formuliert worden ist: Die 

Aussagen „haben den eigenartigen Klang 

des Gönnerischen und verorten die … so 

betonte sakramentale Gemeinsamkeit im 

Volk Gottes nicht eigentlich in den prak-

tischen Ausführungen. Denn hier fehlt 

der Gedanke, dass das Volk Gottes Grund-

sakrament der Kirche ist und dass das 

amtliche Priestertum nur in einer Relati-

on dazu es selbst sein kann. Um die theo-

logische Bedeutsamkeit des gemeinsamen 

Priestertums nicht der gönnerhaften Fä-

higkeit der Personen zu überlassen, ist es 

praktisch genauso abzusichern, wie dies 

die theologische Reflexion behauptet. Was 

am Schluss wie ein Zugeständnis aussieht, 

müsste zum Ausgangspunkt der ganzen 

Beziehung erhoben werden, nämlich die 

Eigeninitiative der Gläubigen in allen 

Sendungsämtern der Kirche.“22

21 Vgl. dazu S. Demel, Mitmachen – Mitreden – Mitbestimmen. Grundlagen, Möglichkeiten und 
Grenzen in der katholischen Kirche, Regensburg 2001, 87–92; 102–106; 112f.

22 O. Fuchs/P. Hünermann, Th eologischer Kommentar zum Dekret über den Dienst und das Leben 
der Presbyter Presbyterorum ordinis, in: Herders Th eologischer Kommentar zum Zweiten Vati-
kanischen Konzil, Bd. 4, hg. v. P. Hünermann/B. J. Hilberath, Freiburg i. Br. 2005, 337–580, 473, 
in Bezug auf PO 9,2.

23 Kehl, Die Kirche, 396.
24 A. Schmied, „Schleichende Infallibilisierung“. Zur Diskussion um das kirchliche Lehramt, in: 

In Christus zum Leben befreit. FS Bernhard Häring, hg. v. H. Römelt/B. Hidber, Freiburg i. Br. 
1992, 250–274, 272.
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4. Vom Anspruch zur Wirklichkeit: 
Das Wirken des Geistes nicht 
exklusiv für sich beanspruchen

Der Heilige Geist wirkt in allen Gliedern 

der Kirche und schenkt ihnen den gemein-

samen Glaubenssinn aller Gläubigen. Auf-

gabe des geweihten Amtes ist es, aus der 

gleichen Kraft des Geistes heraus diesem 

gemeinsamen Glaubenssinn aller „zu die-

nen, ihn lebendig zu halten, ihn vor mo-

dischen Abirrungen und Einseitigkeiten zu 

bewahren, ja, ihm letztverbindliche Weg-

weiser und Grenzsteine zu setzen … Sein 

Dienst kann darum nur dann gut gelin-

gen, wenn es [sc. das geweihte Amt] allge-

meinkirchlich integriert und akzeptiert ist; 

wenn also seine inhaltlichen Argumente 

auf weithin ,einmütiges‘ Verstehen treffen; 

wenn es der Gegenwart des Geistes nicht 

nur in den Glaubenszeugnissen der Über-

lieferung, sondern auch im Glaubenssinn 

der gegenwärtigen Gläubigen und in den 

Zeichen der Zeit aufmerksam nachspürt.“23 

Ekklesiologisch gilt es daher festzuhalten: 

Wie jede(r) Gläubige können sich auch 

die Träger des Lehramts „auf den Beistand 

des HI. Geistes nur dann berufen, wenn 

sie ernst nehmen, dass dieser Geist in der 

ganzen Kirche am Werke ist, in den anderen 

Amtsträgern und in allen verantwortungs-

bewusst lebenden Christen, und wenn sie 

bereit sind, von deren Einsichten, Fragen 

und Einwänden auch zu lernen.“24 Konse-
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Ende edacht bedeutet das Wo SCIl ist, wobel der Untergebene die Bewels-
und Wenn Vertreter des geweihten Amtes last hätte), sind also spezifisch kirchliche
nicht Geist-fördernd, sondern Geist-hem- ugenden AaUS dem esen der Kirche her-
mend, Ja 1mM Extremfall (Geist-auslö- aUuUs  27 DIe ekklesiologische Grundlage da-
schend atlg sind, weil S1e 1Ur ihr eigenes für bildet die Tatsache, dass nicht 1Ur die
TIun für Geist-gewirkt halten, kann CS auch geweihten Amltsträger Ta ihrer Weihe
vorkommen, dass der (GJelst der Zustim- der Vollmacht Christi teilhaben, SOI -

IUNS des geweihten Amtes vorbeiwirkt, dern auch alle Gläubigen aft aule und
Ja 1mM Widerstand dazu wirkt.“ In Fiırmung ıIn abgestufter Form ebenso da-
diesem Sınn hat schon Karl] Rahner 1955 FTan teilhaben. Kirchliches Handeln
dargelegt: „Es gibt ıIn der Kirche nicht 1Ur fasst drei verschiedene Formen
Kegungen, die VO  b der |weihe Jamtlich hö-
heren Instanz veranlasst Sein mussten, Kirchliches Handeln 1mM Allgemeinen:
egitim Se1INn. Das | Weihe-|Amt darf sich aft aule und Fiırmung

Kirchliches Handeln 1mM Namen undnicht wundern oder darüber unwillig se1nN,
Wenn sich ein Leben des Gelstes regt, bevor Auftrag der Kirche aft aufe, Fır-
CS In den Miınısterlien der Kirche eplant IUUNg und kirchenamtlicher Sendung

Kirchliches Handeln In der Person Jesuworden 1st. Und die Untergebenen dürfen
nicht meınen, S1€ hätten bestimmt nichts Christi, des Hauptes der Kirche: Ta
(un, bevor VO  b oben ein Befehl herunter- aule, Fiırmung und Weihe
gereicht wIrd. Es gibt Taten, die (J,ott will, mıt einer kirchenamtlichen Sendung.
auch bevor das Startzeichen VO Weihe-|
Amt egeben ist, und In Richtungen, die 1ese gestufte eilhabe er Gläubigen
nicht schon |weihe- amtlich p OSILIV gebil- der Vollmacht Christi ist aber rechtlich
ligt und festgelegt worden sind.  <C26 Rahner kaum oder zumindest In höchstem aße
en dieses Grundgesetz der Kirche VO unbefriedigend konkretisiert. Es wird 1mM
Wirken des Gelstes In en 1edern der kirchlichen Gesetzbuch wenI1g DZw. Sarl
Kirche konsequent Ende und ruft des- nicht herausgearbeitet, dass kirchliches
halb mıt Nachdruck dazu auf, „dafß jeder Handeln nicht 1Ur das Handeln der SC
In der Kirche seInem (GJelst folgen urle, weihten Amltsträger ist, Se1 CS, dass S1€
solange CN nicht feststeht, da{fß einem selbst handeln oder dass In deren Auftrag
Ungelst nachgibt, da{fß also die Rechtgläu- gehandelt wird, sondern auch dlas, Was AaUuSs

bigkeit, die Freiheit, der gute VOÖI - der Verantwortung Ta aule und Fır-
Sselen und nicht das Gegenteil. IUUNg geschieht. Dementsprechend gibtDemel/Heiliger Geist und Widerstand (in) der Kirche: nur eine Fiktion?  149  quent zu Ende gedacht bedeutet das: Wo  sen ist, wobei der Untergebene die Beweis-  und wenn Vertreter des geweihten Amtes  last hätte), sind also spezifisch kirchliche  nicht Geist-fördernd, sondern Geist-hem-  Tugenden aus dem Wesen der Kirche her-  mend, ja im Extremfall sogar Geist-auslö-  aus.“” Die ekklesiologische Grundlage da-  schend tätig sind, weil sie nur ihr eigenes  für bildet die Tatsache, dass nicht nur die  Tun für Geist-gewirkt halten, kann es auch  geweihten Amtsträger kraft ihrer Weihe  vorkommen, dass der Geist an der Zustim-  an der Vollmacht Christi teilhaben, son-  mung des geweihten Amtes vorbeiwirkt,  dern auch alle Gläubigen kraft Taufe und  ja sogar im Widerstand dazu wirkt.” In  Firmung in abgestufter Form ebenso da-  diesem Sinn hat schon Karl Rahner 1958  ran teilhaben. Kirchliches Handeln um-  dargelegt: „Es gibt in der Kirche nicht nur  fasst drei verschiedene Formen:  Regungen, die von der [weihe]amtlich hö-  heren Instanz veranlasst sein müssten, um  Kirchliches Handeln im Allgemeinen:  legitim zu sein. Das [Weihe-]Amt darf sich  kraft Taufe und Firmung  Kirchliches Handeln im Namen und  nicht wundern oder darüber unwillig sein,  wenn sich ein Leben des Geistes regt, bevor  Auftrag der Kirche: kraft Taufe, Fir-  es in den Ministerien der Kirche geplant  mung und kirchenamtlicher Sendung  Kirchliches Handeln in der Person Jesu  worden ist. Und die Untergebenen dürfen  nicht meinen, sie hätten bestimmt nichts zu  Christi, des Hauptes der Kirche: kraft  tun, bevor von oben ein Befehl herunter-  Taufe, Firmung und Weihe zusammen  gereicht wird. Es gibt Taten, die Gott will,  mit einer kirchenamtlichen Sendung.  auch bevor das Startzeichen vom [Weihe-]  Amt gegeben ist, und in Richtungen, die  Diese gestufte Teilhabe aller Gläubigen an  nicht schon [weihe-]amtlich positiv gebil-  der Vollmacht Christi ist aber rechtlich  ligt und festgelegt worden sind.“° Rahner  kaum oder zumindest in höchstem Maße  denkt dieses Grundgesetz der Kirche vom  unbefriedigend konkretisiert. Es wird im  Wirken des Geistes in allen Gliedern der  kirchlichen Gesetzbuch zu wenig bzw. gar  Kirche konsequent zu Ende und ruft des-  nicht herausgearbeitet, dass kirchliches  halb mit Nachdruck dazu auf, „daß jeder  Handeln nicht nur das Handeln der ge-  in der Kirche seinem Geist folgen dürfe,  weihten Amtsträger ist, sei es, dass sie  solange es nicht feststeht, daß er einem  selbst handeln oder dass in deren Auftrag  Ungeist nachgibt, daß also die Rechtgläu-  gehandelt wird, sondern auch das, was aus  bigkeit, die Freiheit, der gute Wille vor-  der Verantwortung kraft Taufe und Fir-  auszusetzen seien und nicht das Gegenteil.  mung geschieht. Dementsprechend gibt  ... Geduld, Toleranz, Gewähren lassen des  es im kirchlichen Gesetzbuch auch kaum  andern, solange das Verkehrte seines Han-  Rechte gegen die geweihten Amtsträger,  delns nicht sicher nachgewiesen ist (nicht  auf die sich die Gemeinschaft oder der/  die Einzelne berufen könnte. Zwar steht  umgekehrt: Verbot aller Eigenregung, bis  deren Rechtmäßigkeit formell nachgewie-  im kirchlichen Gesetzbuch von 1983 ein  25 Vgl. dazu auch Koch, Kirche im Dialog, 23f.  26  K. Rahner, Das Charismatische in der Kirche, in: Ders., Das Dynamische in der Kirche, Freiburg  i. Br. 1958, 38—73, 62.  27 Rahner, Das Charismatische, 66; vgl. ähnlich Kasper, Die Kirche als Sakrament, 51f.Geduld, Toleranz, Gewähren lassen des CS 1mM kirchlichen Gesetzbuch auch kaum

andern, solange das Verkehrte SE1INES Han- Rechte die geweihten Amtsträger,
elins nicht sicher nachgewiesen ist (nicht auf die sich die Gemeinschaft oder der/

die Einzelne berufen könnte. war stehtumgekehrt: Verbot er Eigenregung, bis
deren Rechtmäfßigkeit ormell nachgewie- 1mM kirchlichen Gesetzbuch VO  b 1983 ein

Vgl dazu uch Koch, Kirche 1m Dialog, 231
Rahner, Das C'harismatische ın der Kirche, 1n Ders., Das Dynamische ın der Kirche, Freiburg

Br. 1958, 35—7/3,
Rahner, IDER Charismatische, 66; vgl ahnlich Kasper, e Kirche als Sakrament, 511
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25 Vgl. dazu auch Koch, Kirche im Dialog, 23f.
26 K. Rahner, Das Charismatische in der Kirche, in: Ders., Das Dynamische in der Kirche, Freiburg 

i. Br. 1958, 38–73, 62.
27 Rahner, Das Charismatische, 66; vgl. ähnlich Kasper, Die Kirche als Sakrament, 51f.
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quent zu Ende gedacht bedeutet das: Wo 

und wenn Vertreter des geweihten Amtes 

nicht Geist-fördernd, sondern Geist-hem-

mend, ja im Extremfall sogar Geist-auslö-

schend tätig sind, weil sie nur ihr eigenes 

Tun für Geist-gewirkt halten, kann es auch 

vorkommen, dass der Geist an der Zustim-

mung des geweihten Amtes vorbeiwirkt, 

ja sogar im Widerstand dazu wirkt.25 In 

diesem Sinn hat schon Karl Rahner 1958 

dargelegt: „Es gibt in der Kirche nicht nur 

Regungen, die von der [weihe]amtlich hö-

heren Instanz veranlasst sein müssten, um 

legitim zu sein. Das [Weihe-]Amt darf sich 

nicht wundern oder darüber unwillig sein, 

wenn sich ein Leben des Geistes regt, bevor 

es in den Ministerien der Kirche geplant 

worden ist. Und die Untergebenen dürfen 

nicht meinen, sie hätten bestimmt nichts zu 

tun, bevor von oben ein Befehl herunter-

gereicht wird. Es gibt Taten, die Gott will, 

auch bevor das Startzeichen vom [Weihe-]

Amt gegeben ist, und in Richtungen, die 

nicht schon [weihe-]amtlich positiv gebil-

ligt und festgelegt worden sind.“26 Rahner 

denkt dieses Grundgesetz der Kirche vom 

Wirken des Geistes in allen Gliedern der 

Kirche konsequent zu Ende und ruft des-

halb mit Nachdruck dazu auf, „daß jeder 

in der Kirche seinem Geist folgen dürfe, 

solange es nicht feststeht, daß er einem 

Ungeist nachgibt, daß also die Rechtgläu-

bigkeit, die Freiheit, der gute Wille vor-

auszusetzen seien und nicht das Gegenteil. 

… Geduld, Toleranz, Gewähren lassen des 

andern, solange das Verkehrte seines Han-

delns nicht sicher nachgewiesen ist (nicht 

umgekehrt: Verbot aller Eigenregung, bis 

deren Rechtmäßigkeit formell nachgewie-

sen ist, wobei der Untergebene die Beweis-

last hätte), sind also spezifisch kirchliche 

Tugenden aus dem Wesen der Kirche her-

aus.“27 Die ekklesiologische Grundlage da-

für bildet die Tatsache, dass nicht nur die 

geweihten Amtsträger kraft ihrer Weihe 

an der Vollmacht Christi teilhaben, son-

dern auch alle Gläubigen kraft Taufe und 

Firmung in abgestufter Form ebenso da-

ran teilhaben. Kirchliches Handeln um-

fasst drei verschiedene Formen:

• Kirchliches Handeln im Allgemeinen: 

kraft Taufe und Firmung

• Kirchliches Handeln im Namen und 

Auftrag der Kirche: kraft Taufe, Fir-

mung und kirchenamtlicher Sendung

• Kirchliches Handeln in der Person Jesu 

Christi, des Hauptes der Kirche: kraft 

Taufe, Firmung und Weihe zusammen 

mit einer kirchenamtlichen Sendung.

Diese gestufte Teilhabe aller Gläubigen an 

der Vollmacht Christi ist aber rechtlich 

kaum oder zumindest in höchstem Maße 

unbefriedigend konkretisiert. Es wird im 

kirchlichen Gesetzbuch zu wenig bzw. gar 

nicht herausgearbeitet, dass kirchliches 

Handeln nicht nur das Handeln der ge-

weihten Amtsträger ist, sei es, dass sie 

selbst handeln oder dass in deren Auftrag 

gehandelt wird, sondern auch das, was aus 

der Verantwortung kraft Taufe und Fir-

mung geschieht. Dementsprechend gibt 

es im kirchlichen Gesetzbuch auch kaum 

Rechte gegen die geweihten Amtsträger, 

auf die sich die Gemeinschaft oder der/

die Einzelne berufen könnte. Zwar steht 

im kirchlichen Gesetzbuch von 1983 ein 
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Katalog VO  b grundlegenden 1Ichten und igen ihre Rechte rechtmäfsig eltend
Rechten für alle G;läubigen (CC 208—-223 machen können (C 27}1 S 1 CIC), doch CS

CIC), innerhalb dessen auch och gibt keine kirchlichen Gerichte, die sich
explizit zugesichert wird, dass die (jläu- die Gläubigen bei einer Verletzung ihrer

Rechte wenden könnten. Den G;läubigen
bleibt bis heute als eINZIgE Möglichkeit,

Weiterführende Lıteratur: sich bel Rechtsstreitigkeiten den jeweils
LU1LQT ettazzl, Das /weite Vatikanum. zuständigen, nächsthöheren „Oberen‘

wenden (C 1400 82 CIC) Dazu MUSsSen S1€Pfingsten unNnseIer Zeıt, ürzburg 2002 (99
eiten) ıner der etzten och eDbenden allerdings ein bestimmtes und umständ-

liches Verfahren einhalten, das In denKonzilsväter ruft hier ZU. Erwachsen-
und Mündigwerden der Kirche auf. Das CGCIC geregelt ist und als hier-

archischer Rekurs (Beschwerde) bezeich-bedeutet für ihn, dass die Katholiken und
Katholikinnen ihren Glauben als bewusst nel wiIird. DIe möglichen Stationen eiInNnes

olchen hierarchischen Rekurses laufenund verantwortlich handelnde ersonen
VO Bischof ber eine der Kongregatl-en Dazu bedarf CN auch der diszipli-

nierenden Funktion des geweihten Amtes ONM der Römischen urle (entsprechend
och der Wert dieser disziplinierenden dem Sachgegenstand) ZUFK Apostolischen

Signatur, dem höchsten Gericht der O-Funktion ist nicht sehr der Festigkeit
des kirchlichen Blocks CSSCI, sondern ischen Kirche (C 1445 82 CIC) Mıt Recht

wird dem Verfahren des hierarchischender Fähigkeit des geweihten AÄmtes, In
der Kirche einen geschwisterlichen (GJelst Rekurses kritisiert: „Dazu sind die Mühen
der gegenseltigen Annahme, der Zusam- grofß, ist der Abstand den Autoritäten

hoch”s und sind wichtige Verfahrens-menarbeit und des wirklichen Dialogs auf-
en lassen (59) grundsätze wI1Ie rec.  1CNEes Ör, Angabe

der Entscheidungsgründe oder Verteidi-Sabine Demel, Dringender Handlungsbe-
darf. Der Glaubenssinn des Gottesvolkes gungsrechte nicht garantiert.“
und SEe1INe rechtliche Umsetzung, In Somit biletet die derzeitige rechtliche

Ausgestaltung der katholischen Kirche2004) 618—-623 Der Beltrag plädier
alur, die Lehre VO Glaubenssinn des 1Ur adäquate rechtliche Mittel der Korrek-

turmöglichkeit für die and des geweihtenSaNzenh Gottesvolkes auch 1mM Recht der
Kirche verankern. Dazu ist die 1SNe- AÄmtes, nicht aber für die and der/des

rige Kleruszentriertheit In der rec.  1Ichen Einzelne(n und die Gemeinschaft. 1ese
Einseitigkeit ist nicht 1Ur rechtlich, 0125:Ausgestaltung der kirchlichen Dienste

und Amter auf eine Lalenorlentierung hiın dern auch theologisch grob fahrlässig.
Denn Wenn CS der leiche (GJelst ist, der Inaufzubrechen, indem für alen wesentlich
den einzelnen G;läubigen und In den Ver-mehr Ausübungs-, Mitsprache- und MiIt-

gestaltungsrechte als bisher vorhanden reilern des geweihten Amtes wirkt, dann
NnOormıler werden. ist dieses Wirken des eiligen (Jelstes

nicht 1Ur auf die einseltige, sondern auf

Provost, Chancen für 1ne „demokratischere” Kirche, 1n COonc (D) 28 1992 440-4458, 446
Vgl Puzad, Der Rechtsschutz 1m Kirchenrecht zwischen Hierarchie Uun: Grundrechten, 1:

179 1999 179-194,187
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28 J. Provost, Chancen für eine „demokratischere“ Kirche, in: Conc (D) 28 (1992), 440–448, 446.
29 Vgl. R. Puza, Der Rechtsschutz im Kirchenrecht zwischen Hierarchie und Grundrechten, in: 

Th Q 179 (1999), 179–194,187.

Weiterführende Literatur:

Luigi Bettazzi, Das Zweite Vatikanum. 

Pfingsten unserer Zeit, Würzburg 2002 (99 

Seiten). Einer der letzten noch lebenden 

Konzilsväter ruft hier zum Erwachsen- 

und Mündigwerden der Kirche auf. Das 

bedeutet für ihn, dass die Katholiken und 

Katholikinnen ihren Glauben als bewusst 

und verantwortlich handelnde Personen 

leben. Dazu bedarf es auch der diszipli-

nierenden Funktion des geweihten Amtes. 

Doch der Wert dieser disziplinierenden 

Funktion ist nicht so sehr an der Festigkeit 

des kirchlichen Blocks zu messen, sondern 

an der Fähigkeit des geweihten Amtes, in 

der Kirche einen geschwisterlichen Geist 

der gegenseitigen Annahme, der Zusam-

menarbeit und des wirklichen Dialogs auf-

leben zu lassen (59);

Sabine Demel, Dringender Handlungsbe-

darf. Der Glaubenssinn des Gottesvolkes 

und seine rechtliche Umsetzung, in: HK 

58 (2004), 618–623. Der Beitrag plädiert 

dafür, die Lehre vom Glaubenssinn des 

ganzen Gottesvolkes auch im Recht der 

Kirche zu verankern. Dazu ist die bishe-

rige Kleruszentriertheit in der rechtlichen 

Ausgestaltung der kirchlichen Dienste 

und Ämter auf eine Laienorientierung hin 

aufzubrechen, indem für Laien wesentlich 

mehr Ausübungs-, Mitsprache- und Mit-

gestaltungsrechte als bisher vorhanden 

normiert werden.
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Katalog von grundlegenden Pflichten und 

Rechten für alle Gläubigen (cc. 208–223 

CIC), innerhalb dessen sogar auch noch 

explizit zugesichert wird, dass die Gläu-

bigen ihre Rechte rechtmäßig geltend 

machen können (c. 221 §1 CIC), doch es 

gibt keine kirchlichen Gerichte, an die sich 

die Gläubigen bei einer Verletzung ihrer 

Rechte wenden könnten. Den Gläubigen 

bleibt bis heute als einzige Möglichkeit, 

sich bei Rechtsstreitigkeiten an den jeweils 

zuständigen, nächsthöheren „Oberen“ zu 

wenden (c. 1400 §2 CIC). Dazu müssen sie 

allerdings ein bestimmtes und umständ-

liches Verfahren einhalten, das in den cc. 

1732–1739 CIC geregelt ist und als hier-

archischer Rekurs (Beschwerde) bezeich-

net wird. Die möglichen Stationen eines 

solchen hierarchischen Rekurses laufen 

vom Bischof über eine der Kongregati-

onen der Römischen Kurie (entsprechend 

dem Sachgegenstand) zur Apostolischen 

Signatur, dem höchsten Gericht der katho-

lischen Kirche (c. 1445 §2 CIC). Mit Recht 

wird an dem Verfahren des hierarchischen 

Rekurses kritisiert: „Dazu sind die Mühen 

zu groß, ist der Abstand zu den Autoritäten 

zu hoch“28 und sind wichtige Verfahrens-

grundsätze wie rechtliches Gehör, Angabe 

der Entscheidungsgründe oder Verteidi-

gungsrechte nicht garantiert.29

Somit bietet die derzeitige rechtliche 

Ausgestaltung der katholischen Kirche 

nur adäquate rechtliche Mittel der Korrek-

turmöglichkeit für die Hand des geweihten 

Amtes, nicht aber für die Hand der/des 

Einzelne(n) und die Gemeinschaft. Die se 

Einseitigkeit ist nicht nur rechtlich, son-

dern auch theologisch grob fahrlässig. 

Denn wenn es der gleiche Geist ist, der in 

den einzelnen Gläubigen und in den Ver-

tretern des geweihten Amtes wirkt, dann 

ist dieses Wirken des Heiligen Geistes 

nicht nur auf die einseitige, sondern auf 
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die gegenseitige Korrekturmöglichkeit ZW1- teilsvermögen wI1Ie auch Christenmut.
schen geweihtem Amt und Gemeinschaft Denn die Wahrnehmung der erantwor-
angelegt und angewlesen: Wile das geweih- Lung, die gewissenhafte Prüfung ohne

Amt auf wirksame und er rechtlich subjektive Überheblichkeit und voreilige
BesserwIlsserel; kann Umständeneinklagbare e1se den/die Einzelne(n

und die Gemeinschaft VOL einer die gröfße- nicht dem gewünschten Gehorsam,
Einheit missachtenden charismatischen sondern 1mM Gegenteil einem Ungehor-

Selbstgenügsamkeit bewahren I11USS, Sarl und Widerstand führen.“* Werden
der/die Einzelne und die Gemeinschaft demzufolge Rechtsvorschriften nicht 1Ur

ebenfalls auf wirksame und er auch vereinzelt, sondern VO  b der ehrher der
rechtlich einklagbare e1se das geweihte Gemeinschaft befolgt oder abgelehnt,
Amt VOLF einem jedes geistliche re1gnN1s ist das als eine Art gelebter Rechtsakt
erstickenden institutionellen Selbsterhal- verstehen.“ Ohne einen olchen gelebten
tungsstreben mıt Geist-losen Unitormie- Rechtsakt aft Ungehorsams ware CS

rungstendenzen.” In der katholischen Kirche nicht der [ .1-
Weil hier die Rechtsordnung der KIır- turgiereform des LL Vatikanischen Konzils,

che ihrer Ekklesiologie weIlt hinterher- VOLF em hinsichtlich der Muttersprache,
1n. ist 11150 nachdrücklicher daran gekommen. Ebenso hat der Ungehorsam
erinnern, dass auch In diesem Bereich gilt: gegenüber dem kirchlichen Verbot, eine
DIe (Gabe des eiligen (Jelstes berechtigt bekenntnisverschiedene Ehe einzugehen,
nicht 1ULTL, sondern verpflichtet auch dazu einer und positiven Bewertung

und ZWarLr alle Ta der aule mıt dem dieser Ehen In theologischem wI1Ie recht-
(GJelst egabten nicht infach beim gel- lichem Sınn beigetragen. Auch die ulas-
tenden Recht stehen bleiben, sondern Sung VO  b Mädchen als Miınıstrantinnen
ach einem besseren Recht Ausschau War zunächst Uurc gelebten Ungehorsam
halten, also „‚Cdafiur SUOTSCHI.L, dass das eingeführt worden. 1ese Beispiele kön-
Recht In der Kirche rechtes Recht, Nen und sollen NEeUu 1Ins Bewusstsein eben,
Recht der christlichen Freiheit 1mM Geist“”! dass auch die Rechtsnormen nicht 1Ur VO  b

wiIird. Schliefßlic. wird auch 1mM kirchlichen der kirchlichen Autorität 1mM Alleingang,
Gesetzbuch gefordert, dass der CAFrs  1che sondern VO  u der Kirche als dem
Gehorsam „1M Bewusstsein der eigenen olk (,ottes gemeinsam hervorgebracht
Verantwortung” eisten ist (C 2172 S 1 und gestaltet werden MUSSeN.
CIC) amı ist der CAFrs  1che Gehorsam Nur Wenn die Verantwortung VOLF der
klar als ein reifer DZw. mündiger und VOCI- und für die Rechtskultur In der Kirche VO  b

nünftiger Gehorsam charakterisiert, der In en 1edern gemeinsam wahrgenommen
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die gegenseitige Korrekturmöglichkeit zwi-

schen geweihtem Amt und Gemeinschaft 

angelegt und angewiesen: Wie das geweih-

te Amt auf wirksame und daher rechtlich 

einklagbare Weise den/die Einzelne(n) 

und die Gemeinschaft vor einer die größe-

re Einheit missachtenden charismatischen 

Selbstgenügsamkeit bewahren muss, so 

der/die Einzelne und die Gemeinschaft 

ebenfalls auf wirksame und daher auch 

rechtlich einklagbare Weise das geweihte 

Amt vor einem jedes geistliche Ereignis 

erstickenden institutionellen Selbsterhal-

tungsstreben mit Geist-losen Uniformie-

rungstendenzen.30

Weil hier die Rechtsordnung der Kir-

che ihrer Ekklesiologie weit hinterher-

hinkt, ist umso nachdrücklicher daran zu 

erinnern, dass auch in diesem Bereich gilt: 

Die Gabe des Heiligen Geistes berechtigt 

nicht nur, sondern verpflichtet auch dazu 

– und zwar alle kraft der Taufe mit dem 

Geist Begabten –, nicht einfach beim gel-

tenden Recht stehen zu bleiben, sondern 

nach einem besseren Recht Ausschau zu 

halten, also „dafür zu sorgen, dass das 

Recht in der Kirche rechtes Recht, d.h. 

Recht der christlichen Freiheit im Geist“31 

wird. Schließlich wird auch im kirchlichen 

Gesetzbuch gefordert, dass der christliche 

Gehorsam „im Bewusstsein der eigenen 

Verantwortung“ zu leisten ist (c. 212 §1 

CIC). Damit ist der christliche Gehorsam 

klar als ein reifer bzw. mündiger und ver-

nünftiger Gehorsam charakterisiert, der in 

Freiheit angenommen und verantwortet 

wird. Reife, Mündigkeit und Vernünftig-

keit verlangen ein erhebliches Maß an Ur-

teilsvermögen wie auch an Christenmut. 

Denn die Wahrnehmung der Verantwor-

tung, d.h. die gewissenhafte Prüfung ohne 

subjektive Überheblichkeit und voreilige 

Besserwisserei, kann unter Umständen 

nicht zu dem gewünschten Gehorsam, 

sondern im Gegenteil zu einem Ungehor-

sam und Widerstand führen.32 Werden 

demzufolge Rechtsvorschriften nicht nur 

vereinzelt, sondern von der Mehrheit der 

Gemeinschaft befolgt oder abgelehnt, 

ist das als eine Art gelebter Rechtsakt zu 

verstehen.33 Ohne einen solchen gelebten 

Rechtsakt kraft Ungehorsams wäre es z. B. 

in der katholischen Kirche nicht zu der Li-

turgiereform des II. Vatikanischen Konzils, 

vor allem hinsichtlich der Muttersprache, 

gekommen. Ebenso hat der Ungehorsam 

gegenüber dem kirchlichen Verbot, eine 

bekenntnisverschiedene Ehe einzugehen, 

zu einer neuen und positiven Bewertung 

dieser Ehen in theologischem wie recht-

lichem Sinn beigetragen. Auch die Zulas-

sung von Mädchen als Ministrantinnen 

war zunächst durch gelebten Ungehorsam 

eingeführt worden. Diese Beispiele kön-

nen und sollen neu ins Bewusstsein heben, 

dass auch die Rechtsnormen nicht nur von 

der kirchlichen Autorität im Alleingang, 

sondern von der Kirche als dem gesamten 

Volk Gottes gemeinsam hervorgebracht 

und gestaltet werden müssen.

Nur wenn die Verantwortung vor der 

und für die Rechtskultur in der Kirche von 

allen Gliedern gemeinsam wahrgenommen 

wird, und zwar als Gabe wie auch als Auf-

gabe, besteht die Chance, dass eine Rechts-

ordnung und eine Rechtskultur entsteht, 
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die nicht mehr nur einseitig christologisch, 

sondern auch (wieder) mehr pneumatolo-

gisch geprägt ist. In einer solchen christo-

logisch und pneumatologisch konzipierten 

Rechtsordnung werden die hierarchischen 

bzw. christologisch-weiheamtlichen Ele-

mente nicht über, sondern innerhalb der 

umfassenden pneumatologisch-charisma-

tischen Grundstruktur verankert,34 so dass 

„die bestehenden Strukturen eben nicht 

,ideologisch‘ verfestigt, sondern aus der 

Souveränität und Freiheit des Geistes he-

raus auch gesprengt und dynamisiert [wer-

den können].“35
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